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Diese Richtlinie basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz zur Ausarbeitung eines Vorschla-
ges zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten Länderexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB 
in Entsprechung des Auftrages der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 7 der Statuten des OIB koordiniert und 
im Sachverständigenbeirat für bautechnische Richtlinien fortgeführt. Die Beschlussfassung der Richtlinie erfolgte gemäß § 8 Z 12 der 
Statuten durch die Generalversammlung des OIB. 
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0 Vorbemerkungen 

Die zitierten Normen und sonstigen technischen Regelwerke gelten in der im Dokument „OIB-
Richtlinien – Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke“ angeführten Fassung. 

Diese Richtlinie gilt für Gebäude. Für sonstige Bauwerke sind die Bestimmungen der Richtlinie 
sinngemäß anzuwenden. 

Werden in dieser Richtlinie Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse in Verbindung mit An-
forderungen an Baustoffe der Klasse A2 gestellt, gilt dies auch als erfüllt, wenn 
• die für die Tragfähigkeit wesentlichen Bestandteile der Bauteile der Klasse A2 entsprechen und 
• die sonstigen Bestandteile aus Baustoffen der Klasse B bestehen. 

Für eingeschoßige Gebäude mit höchstens 15 m² Brutto-Grundfläche, die auf eigenem Grund oder 
von Verkehrsflächen für die Brandbekämpfung zugänglich sind, werden keine Anforderungen hin-
sichtlich des Brandschutzes gestellt. 

Für Gebäude mit gemischter Nutzung gelten die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes für 
die einzelnen Nutzungsbereiche als erfüllt, wenn die für die jeweiligen Nutzungen anzuwendenden 
Bestimmungen der Richtlinien eingehalten werden. 

Von den Anforderungen dieser OIB-Richtlinie kann entsprechend den jeweiligen landesrechtlichen 
Bestimmungen abgewichen werden, wenn vom Bauwerber nachgewiesen wird, dass das gleiche 
Schutzniveau wie bei Anwendung der Richtlinie erreicht wird. Hierbei ist der OIB-Leitfaden „Abwei-
chungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte“ anzuwenden. 

1 Begriffsbestimmungen 

Es gelten die Begriffsbestimmungen des Dokumentes „OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen“. 

2 Allgemeine Anforderungen und Tragfähigkeit im Brandfall 

Werden in dieser Richtlinie Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen mit Anforderun-
gen an das Brandverhalten von Baustoffen verknüpft, beziehen sich die Anforderungen an das 
Brandverhalten nur auf jenen Teil der Konstruktion, der zur Erreichung der Feuerwiderstandsklasse 
erforderlich ist. Für allenfalls zusätzlich angebrachte Bekleidungen, Beläge und dergleichen gelten 
hinsichtlich des Brandverhaltens von Baustoffen die Anforderungen der Tabelle 1a. 

2.1 Brandverhalten von Bauprodukten (Baustoffen) 

Es gelten – wenn im Folgenden nichts anderes bestimmt ist – die Anforderungen der Tabelle 1a. 

2.2 Feuerwiderstand von Bauteilen 

2.2.1 Es gelten – wenn im Folgenden nichts anderes bestimmt ist – die Anforderungen der Tabelle 1b. 

2.2.2 Die für die Standsicherheit von Wänden und Decken erforderlichen aussteifenden und unterstüt-
zenden Bauteile müssen im Brandfall über jenen Zeitraum hindurch wirksam sein, welcher der für 
diese Wände und Decken geforderten Feuerwiderstandsdauer entspricht. 
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Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerkes 

3.1 Brandabschnitte 

3.1.1 Für Brandabschnitte in oberirdischen Geschoßen gilt: 

Nutzung 
Maximale Netto-
Grundfläche eines 
Brandabschnittes 

Maximale Längs-
ausdehnung eines 
Brandabschnittes 

Maximale Anzahl von 
oberirdischen Geschoßen 
je Brandabschnitt 

Wohnnutzung - 60 m -
Büronutzung oder 
büroähnliche Nutzung 

1.600 m² 60 m 4 

andere Nutzung (1) 1.200 m² 60 m 4 
(1) Sofern nicht in Punkt 7 abweichend geregelt 

Wohnnutzungen sind von anderen Nutzungen durch brandabschnittsbildende Bauteile zu trennen, 
wenn die Gesamtfläche aller Nutzungen eine Netto-Grundfläche von 1.200 m² oder die Gesamt-
fläche der anderen Nutzungen eine Netto-Grundfläche von 400 m² überschreitet. 

3.1.2 Brandabschnitte in unterirdischen Geschoßen dürfen eine maximale Netto-Grundfläche von 800 m² 
nicht überschreiten. 

3.1.3 Brandabschnitte sind durch brandabschnittsbildende Bauteile (z.B. Wände, Decken) gegeneinan-
der abzutrennen. Bei Wänden von Treppenhäusern, die Brandabschnitte begrenzen, gelten abwei-
chend davon die Anforderungen an Wände von Treppenhäusern gemäß Tabelle 2a, 2b bzw. 3 ein-
schließlich der zugehörigen Türen. 

3.1.4 Ist im Brandfall mit einer mechanischen Beanspruchung von brandabschnittsbildenden Wänden zu 
rechnen (z.B. durch im Brandfall umstürzende Lagerungen), muss zusätzlich zu den Anforderun-
gen der Tabelle 1b auch das „Leistungskriterium M“ erfüllt sein. 

3.1.5 Brandabschnittsbildende Wände müssen mindestens 15 cm über Dach geführt werden. Sie brau-
chen nur bis zur Dacheindeckung geführt werden, wenn eine Brandübertragung durch andere 
Maßnahmen wirksam eingeschränkt wird. 

3.1.6 Öffnungen in brandabschnittsbildenden Wänden bzw. Decken müssen Abschlüsse erhalten, die 
dieselbe Feuerwiderstandsdauer aufweisen, wie die jeweilige brandabschnittsbildende Wand bzw. 
Decke. Diese sind selbstschließend auszuführen, wenn nicht durch andere Maßnahmen ein 
Schließen im Brandfall bewirkt wird. Eine Ausführung in EI2 30-C bzw. EI 30 ist zulässig, wenn die 
Gesamtfläche aller Öffnungen 10 m² nicht überschreitet. 

3.1.7 Begrenzen Decken übereinander liegende Brandabschnitte, so muss 
a) ein deckenübergreifender Außenwandstreifen von mindestens 1,20 m Höhe in EI 90 vorhanden 

sein, oder 
b) die brandabschnittsbildende Decke muss mit einem mindestens 80 cm horizontal auskragenden 

Bauteil gleicher Feuerwiderstandsklasse verlängert werden. 
Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit mehr als sechs oberirdischen Geschoßen sind Baustoffe 
der Klasse A2 zu verwenden; bei Verglasungen ist die Klasse B ausreichend. 

3.1.8 Türen, Tore, Fenster und sonstige Öffnungen in Außenwänden, die an brandabschnittsbildende 
Wände anschließen, müssen von der Mitte der brandabschnittsbildenden Wand – falls die horizon-
tale Brandübertragung nicht durch gleichwertige Maßnahmen begrenzt werden kann – einen Ab-
stand von mindestens 50 cm haben. Der Abstand solcher Öffnungen voneinander muss bei Ge-
bäuden, deren Außenwände an der brandabschnittsbildenden Wand einen Winkel von weniger als 
135 Grad bilden, mindestens 3,00 m betragen. Diese Abstände gelten nicht für den Bereich seitli-
cher Wandabschlüsse bei Arkaden, Einfahrten, Durchfahrten, Garagentoren, Loggien und 
dergleichen. 

3.1.9 Dachöffnungen sowie Öffnungen in Dachgauben und ähnlichen Dachaufbauten müssen – horizon-
tal gemessen – mindestens 1,00 m von der Mitte der brandabschnittsbildenden Wand entfernt sein. 
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3.1.10 Grenzen Dachöffnungen und Glasdächer an einen höheren Gebäudeteil eines anderen Brandab-
schnittes, müssen diese innerhalb eines Abstandes von 4,00 m so beschaffen sein, dass ein 
Brandüberschlag wirksam eingeschränkt wird. 

3.2 Trennwände und Trenndecken 

3.2.1 Wohnungen und Betriebseinheiten sind – ausgenommen Gebäude der Gebäudeklasse 1 – 
untereinander sowie zu anderen Gebäudeteilen (z.B. Gänge) entsprechend den Anforderungen der 
Tabelle 1b durch Trennwände und Trenndecken zu trennen. 
Mehrere Betriebseinheiten mit Büronutzung bzw. büroähnlicher Nutzung und Verkaufsstätten 
können hierbei bis zur maximal zulässigen Brandabschnittsfläche als eine Betriebseinheit betrach-
tet werden. Für Wände von Treppenhäusern gelten abweichend davon die Anforderungen gemäß 
den Tabellen 2a, 2b bzw. 3. 

3.2.2 Für Türen bzw. Abschlüsse in Trennwänden und Trenndecken gilt: 
a) Tabelle 2a, 2b bzw. 3 für Türen in Wänden von Treppenhäusern, 
b) EI2 30 für Türen in Trennwänden von Gängen zu Wohnungen oder von Gängen zu Betriebs-

einheiten mit Büronutzung oder büroähnlicher Nutzung sowie EI 30 für diese Türen umgebende 
Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als der Türblattfläche; ausgenommen davon sind 
Gebäude der Gebäudeklasse 2 mit nicht mehr als zwei Wohnungen, 

c) EI2 30-C für sonstige Türen in Trennwänden, 
d) EI2 30 für Türen bzw. Abschlüsse in Decken zu nicht ausgebauten Dachräumen. 

3.2.3 Sonstige Öffnungen in Trennwänden bzw. Trenndecken müssen selbstschließende Abschlüsse 
erhalten, die dieselbe Feuerwiderstandsdauer aufweisen wie die jeweilige Trennwand bzw. Trenn-
decke. 

3.3 Deckenübergreifender Außenwandstreifen 

Für Gebäude der Gebäudeklasse 5 mit mehr als sechs oberirdischen Geschoßen – ausgenommen 
Wohngebäude – muss in jedem Geschoß ein deckenübergreifender Außenwandstreifen von min-
destens 1,20 m Höhe in EI 30-ef und A2 bzw. EW 30-ef und A2 vorhanden sein. Diese Anforde-
rung gilt nicht, wenn 
a) ein mindestens 80 cm horizontal auskragender Bauteil in REI 30 und A2 bzw. EI 30 und A2, 

oder 
b) eine geeignete technische Brandschutzeinrichtung (z.B. Löschanlage) 
vorhanden ist. 

3.4 Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten 

3.4.1 Liegen Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten in Wänden bzw. Decken oder durch-
dringen diese, ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abschottung, Ummantelung) sicherzustellen,
dass eine Übertragung von Feuer und Rauch über die erforderliche Feuerwiderstandsdauer wirk-
sam eingeschränkt wird. 

3.4.2 Verbinden Schächte mehrere Geschoße, sind die Wände als Trennwände gemäß Tabelle 1b aus-
zuführen. 

3.4.3 Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 mit nicht mehr als sechs oberirdischen Geschoßen ist 
an der Schachtinnenseite eine Bekleidung in A2 erforderlich. Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 
mit mehr als sechs oberirdischen Geschoßen müssen die Schachtwände in A2 ausgeführt werden. 

3.4.4 In Treppenhäusern gemäß Tabelle 2a sowie in Treppenhäusern von Gebäuden ab der Gebäude-
klasse 4 ist eine Verlegung von brennbaren Leitungen sowie von Leitungen für brennbare Medien 
jeweils ohne brandschutztechnische Vorkehrungen unzulässig. 

3.4.5 In Treppenhäusern gemäß Tabellen 2a, 2b und 3 sind Hauptverteiler, Stockwerksverteiler, Zählein-
richtungen von elektrischen Leitungen/Anlagen von Trennbauteilen zu begrenzen, wobei die Zu-
gangsöffnungen mit einem Verschluss in EI2 30-S200 oder in EI 30 allseitig dicht angeschlagen zu 
versehen sind. 
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3.4.6 An Einzelleitungen für treppenhauseigene Anlagen (einschl. der dazugehörenden sicherheitstech-
nischen Anlagen, wenn keine anderen Bestimmungen diesbezüglich vorliegen), für Einzelleitungen 
von Messeinrichtungen bzw. Kommunikationskabeln (z.B. Internet, Kabelfernsehen) sowie für 
wasserführende Leitungen werden keine brandschutztechnischen Anforderungen gestellt. 

3.4.7 Dämmstoffe von Leitungen müssen den Anforderungen der Tabelle 1a entsprechen. 

3.5 Fassaden 

3.5.1 Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 sind Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme so 
auszuführen, dass bezogen auf das zweite über dem Brandherd liegende Geschoß 
a) eine Brandweiterleitung über die Fassade und 
b) das Herabfallen großer Fassadenteile 
wirksam eingeschränkt wird. 

3.5.2 Für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit einer Wärmedämmung von nicht mehr als 
10 cm aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder aus Baustoffen der Klasse A2 gelten die An-
forderungen gemäß Punkt 3.5.1 als erfüllt. 

3.5.3 Für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit einer Wärmedämmung aus expandiertem Poly-
styrol (EPS) von mehr als 10 cm gelten die Anforderungen gemäß Punkt 3.5.1 bei Lochfassaden 
als erfüllt, wenn 
a) in jedem Geschoß im Bereich der Decke ein umlaufendes Brandschutzschott aus Mineralwolle 

mit einem Schmelzpunkt von mindestens 1.000 Grad Celsius und einer Höhe von 20 cm, oder 
b) im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ein Brandschutzschott aus Mineralwolle mit 

einem Schmelzpunkt von mindestens 1.000 Grad Celsius und einem seitlichen Übergriff von 
30 cm und einer Höhe von 20 cm 

verklebt und verdübelt ausgeführt wird. 

Abweichend zu lit. a) und b) kann auf ein Brandschutzschott im obersten Geschoß verzichtet wer-
den, wenn mit keiner Brandweiterleitung in die Dachkonstruktion zu rechnen ist; anderenfalls muss 
ein umlaufendes Brandschutzschott angeordnet werden. 

3.5.4 Für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 sind bei De-
ckenuntersichten von vor- oder einspringenden Gebäudeteilen (z.B. Erker, Balkone oder Loggien 
im Freien) nur Dämmschichten bzw. Wärmedämmungen der Klasse A2 zulässig. Ausgenommen 
davon sind vor- oder einspringende Gebäudeteile mit einer Tiefe von nicht mehr als 2,00 m. 

3.5.5 Für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 gelten 
folgende Anforderungen: 
a) In offenen Durchfahrten bzw. Durchgängen, durch die der einzige Fluchtweg oder der einzige 

Angriffsweg der Feuerwehr führt, sind an Wänden und Decken nur Dämmschichten bzw. Wär-
medämmungen der Klasse A2 zulässig. 

b) Bei Wänden zu offenen Laubengängen sind – wenn die Fluchtmöglichkeit nur in eine Richtung 
gegeben ist – Dämmschichten bzw. Wärmedämmungen von mehr als 10 cm Dicke nur in der 
Klasse A2 zulässig. 

3.5.6 Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sind vorgehängte hinterlüftete, belüftete oder nicht hin-
terlüftete Fassaden so auszuführen, dass bezogen auf das zweite über dem Brandherd liegende 
Geschoß 
a) eine Brandweiterleitung über die Fassade und 
b) das Herabfallen großer Fassadenteile 
wirksam eingeschränkt wird. 

3.5.7 Bei freistehenden, an mindestens drei Seiten auf eigenem Grund oder von Verkehrsflächen für die 
Brandbekämpfung von außen zugänglichen Gebäuden der Gebäudeklasse 4 gelten die Anforde-
rungen gemäß Punkt 3.5.6 als erfüllt, wenn 
a) die Dämmschicht bzw. Wärmedämmung in A2 ausgeführt ist, und 
b) die Befestigungsmittel und Verbindungselemente einen Schmelzpunkt von mindestens 

1.000 Grad Celsius (z.B. Stahl, Edelstahl) aufweisen, und 
c) die Außenschicht in A2, B oder aus Holz und Holzwerkstoffen in D ausgeführt ist, und 
d) ein allfälliger Hinterlüftungsspalt eine Breite von nicht mehr als 6 cm aufweist. 
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3.5.8 Für hinterlüftete Fassaden bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 gelten die Anforderungen 
gemäß Punkt 3.5.6 als erfüllt, wenn 
a) die Dämmschicht bzw. Wärmedämmung, sonstige Schichten in A2 ausgeführt sind, 
b) die Befestigungsmittel und Verbindungselemente einen Schmelzpunkt von mindestens 

1.000 Grad Celsius (z.B. Stahl, Edelstahl) aufweisen, 
c) die Außenschicht in A2 ausgeführt ist und 
d) ein allfälliger Hinterlüftungsspalt eine Breite von nicht mehr als 6 cm aufweist. 

3.5.9 Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sind Vorhangfassaden so auszuführen, dass 
a) bezogen auf das zweite über dem Brandherd liegende Geschoß eine Brandweiterleitung über 

die Fassade und das Herabfallen großer Fassadenteile, sowie 
b) eine Brandausbreitung über Anschlussfugen und Hohlräume und zusätzlich über innerhalb 

einer zweischaligen Vorhangfassade vorhandene Zwischenräume im Bereich von Trenndecken 
bzw. brandabschnittsbildenden Decken 

wirksam eingeschränkt werden. 

3.5.10 Kleinteile ohne tragende Funktion wie z.B. Dämmstoffhalter, Dübelhülsen, Windpapier, thermische 
Trennungen und Dichtungen, bleiben hinsichtlich der Anforderungen an das Brandverhalten außer 
Betracht. 

3.5.11 In Sockel- und Spritzwasserschutzbereichen ist die Verwendung von Dämmstoffen der Klasse E 
zulässig. 

3.6 Aufzüge 

3.6.1 Aufzüge, die Brandabschnitte miteinander verbinden, sind in eigenen Schächten zu führen, die von 
brandabschnittsbildenden Wänden und Decken begrenzt werden müssen. In Abhängigkeit der 
Nutzung der durch die Ladestellen der Aufzüge erschlossenen Räume ist durch geeignete brand-
schutztechnische Maßnahmen sicherzustellen, dass eine Übertragung von Feuer und Rauch wirk-
sam eingeschränkt wird. 

3.6.2 Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 3 und 4 ist bei Aufzugschächten an der Schachtinnenseite eine 
Bekleidung in A2 erforderlich. Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 müssen die Schachtumweh-
rungen von Aufzügen in A2 ausgeführt werden. 

3.6.3 Aufzüge zur Personenbeförderung sind mit einer Brandfallsteuerung (automatisch oder manuell) 
auszuführen, die den Fahrkorb im Brandfall in die Angriffsebene der Feuerwehr (Bestimmungshal-
testelle bzw. Brandfallhaltestelle) rücksendet. Befindet sich die Bestimmungshaltestelle in einem 
sicheren Bereich (z.B. Treppenhaus), müssen die Aufzüge mit offenen Fahrkorb- und Schachttüren 
parken. 

3.7 Feuerstätten und Verbindungsstücke 

3.7.1 Feuerstätten und Verbindungsstücke dürfen in solchen Räumen nicht angeordnet werden, in de-
nen nach Lage, Größe, Beschaffenheit oder Verwendungszweck Gefahren für Personen entstehen 
können (z.B. in Treppenhäusern; auf Gängen, ausgenommen innerhalb von Wohnungen; in nicht 
ausgebauten Dachräumen). 

3.7.2 Feuerstätten und Verbindungsstücke müssen von brennbaren Bauteilen, Bekleidungen und festen 
Einbauten einen solchen Abstand aufweisen oder so abgeschirmt sein, dass diese unter allen beim 
Betrieb auftretenden Temperaturen nicht entzündet werden können. 

3.7.3 Verbindungsstücke dürfen nicht durch Decken, in Wänden oder in unzugänglichen bzw. unbelüfte-
ten Hohlräumen geführt werden. 

3.7.4 Holzfeuerungsanlagen mit automatischer Beschickung müssen mit technischen Einrichtungen ge-
gen Rückbrand ausgestattet sein. 

3.8 Abgasanlagen 

3.8.1 Abgasanlagen müssen rußbrandbeständig sein, wenn nicht auf Grund der anzuschließenden Feu-
erstätten ein Rußbrand ausgeschlossen werden kann (z.B. Ölfeuerstätten mit Gebläsebrennern 
bzw. Brennwerttechnik und Gasfeuerstätten). 
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3.8.2 Liegen Abgasanlagen in Wänden bzw. Decken oder durchdringen diese, ist durch geeignete Maß-
nahmen (z.B. Abschottung, Ummantelung) sicherzustellen, dass eine Übertragung von Feuer und 
Rauch über die erforderliche Feuerwiderstandsdauer wirksam eingeschränkt wird. 

3.8.3 Abgasanlagen müssen von Bauteilen mit brennbaren Baustoffen einen solchen Abstand aufwei-
sen, dass diese unter allen beim Betrieb auftretenden Temperaturen nicht entzündet werden 
können. 

3.9 Räume mit erhöhter Brandgefahr 

3.9.1 Heiz-, Brennstofflager-, Abfallsammel- und Batterieräume für stationäre Batterieanlagen gelten 
jedenfalls als Räume mit erhöhter Brandgefahr. 

3.9.2 Wände und Decken von Räumen mit erhöhter Brandgefahr müssen in REI 90 bzw. EI 90 ausge-
führt und raumseitig in A2 bekleidet sein. Werden diese Wände oder Decken durchdrungen (z.B. 
durch Förderleitungen für die automatische Beschickung von Holzfeuerungsanlagen), so ist durch 
geeignete Maßnahmen (z.B. Manschetten, Streckenisolierung) sicherzustellen, dass der Feuerwi-
derstand trotzdem erhalten bleibt. Türen und Tore oder sonstige Verschlüsse müssen in EI2 30-C 
ausgeführt werden. Bei Außenbauteilen gelten diese Anforderungen nur, wenn die Gefahr einer 
Brandübertragung auf andere Gebäudeteile besteht. 

3.9.3 Bodenbeläge in Heizräumen müssen A2fl, in Abfallsammel- und Batterieräumen Bfl entsprechen. 

3.9.4 Ein Heizraum ist erforderlich für 
a) Feuerstätten zur Erzeugung von Nutzwärme für die Raumheizung bzw. Warmwasserbereitung 

mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 50 kW, oder 
b) Feuerstätten für feste Brennstoffe mit automatischer Beschickung. 

3.9.5 Abweichend von Punkt 3.9.4 ist ein Heizraum nicht erforderlich 
a) für Warmlufterzeuger und Heizstrahler, wenn diese lediglich der Beheizung des Aufstellungs-

raumes dienen, oder 
b) für Feuerstätten für feste Brennstoffe mit automatischer Beschickung mit einer Nennwärmeleis-

tung von nicht mehr als 50 kW, die einen Vorratsbehälter mit einem Fassungsvermögen von 
nicht mehr als 1,50 m³ aufweisen, oder 

c) in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bzw. Reihenhäusern der Gebäudeklasse 2 mit einer Feuer-
stätte für Pellets mit automatischer Beschickung mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr 
als 50 kW und einem Fassungsvermögen des Lagerbehälters von nicht mehr als 15 m³, der 
durch geeignete Maßnahmen gegen gefahrbringende Erwärmung geschützt ist. 

3.9.6 Räume, in denen feste Brennstoffe gelagert werden, sind innerhalb von Gebäudeteilen mit Aufent-
haltsräumen als Brennstofflagerraum auszuführen, wenn 
a) die Netto-Grundfläche eines solchen Raumes mehr als 15 m² oder die Raumhöhe mehr als 

3,00 m beträgt, oder 
b) mehr als 1,50 m³ feste Brennstoffe zur automatischen Beschickung der zugehörigen Feuerstät-

te gelagert werden, oder 
c) mehr als 15 m³ Pellets zur automatischen Beschickung von Feuerstätten in Gebäuden der Ge-

bäudeklasse 1 bzw. Reihenhäusern der Gebäudeklasse 2 gelagert werden. 

3.9.7 Eine gemeinsame Aufstellung von Behältern für feste Brennstoffe in Form von Pellets und der zu-
gehörigen Feuerstätte mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 50 kW und automatischer Be-
schickung in einem Heizraum ist zulässig, falls nicht mehr als 15 m³ gelagert werden und die La-
gerbehälter durch geeignete Maßnahmen gegen gefahrbringende Erwärmung geschützt sind. 

3.9.8 Die Lagerung von flüssigen Brennstoffen der Gefahrenkategorie 4 in Mengen von mehr als 
500 Liter innerhalb von Gebäudeteilen mit Aufenthaltsräumen hat in einem Brennstofflagerraum zu 
erfolgen, der höchstens im zweiten oberirdischen Geschoß liegen darf. Abweichend davon ist bei 
Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bzw. Reihenhäusern der Gebäudeklasse 2 eine Lagermenge von 
nicht mehr als 1.000 Liter zulässig. 

3.9.9 Eine gemeinsame Aufstellung von Lagerbehältern für flüssige Brennstoffe der Gefahrenkategorie 4 
und zugehöriger Feuerstätte in einem Heizraum ist zulässig, falls nicht mehr als 5.000 Liter gela-
gert werden und die Lagerbehälter durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abstand, Abschirmung, 
Ummantelung) gegen gefahrbringende Erwärmung geschützt sind. 
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3.9.10 Die Aufstellung von Batterien/Batterieanlagen in Treppenhäusern gemäß Tabelle 2a, 2b und 3 
sowie in Gängen, ausgenommen in Wohnungen ist unzulässig. 

3.9.11 Batterieräume für stationäre Batterieanlagen müssen in Abhängigkeit der eingesetzten Batterie-
Technologie eine wirksame Lüftung ins Freie aufweisen. 

3.9.12 Abweichend von Punkt 3.9.1 ist ein Batterieraum nicht erforderlich 
a) für stationäre Batterieanlagen mit einem Energieinhalt bis höchstens 3 kWh, 
b) für stationäre Batterieanlagen, die nach den anerkannten Regeln der Technik für Sicherheitsan-

forderungen geprüft sind, mit einem Energieinhalt bis höchstens 20 kWh in Gebäuden der Ge-
bäudeklasse 1, Reihenhäusern der Gebäudeklasse 2, wobei im Aufstellungsraum ein unver-
netzter Rauchwarnmelder angeordnet sein muss, sowie, 

c) für stationäre Batterieanlagen, die nach den anerkannten Regeln der Technik für Sicherheitsan-
forderungen geprüft sind, mit einem Energieinhalt bis höchstens 20 kWh in Garagen und über-
dachten Stellplätze mit jeweils nicht mehr als 50 m² oder 

d) wenn die Umhüllung der stationären Batterieanlage selbst den gleichen Feuerwiderstand wie 
unter Punkt 3.9.2 gefordert aufweist, und ein Energieinhalt von 100 kWh nicht überschritten 
wird. 

3.10 Erste und erweiterte Löschhilfe 

3.10.1 Wenn es der Verwendungszweck erfordert, jedenfalls aber in Gebäuden mit Wohnungen bzw. 
Betriebseinheiten sind ausreichende und geeignete Mittel der ersten Löschhilfe (z.B. tragbare Feu-
erlöscher) bereitzuhalten. 

3.10.2 In Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit mehr als sechs oberirdischen Geschoßen müssen in jedem 
Geschoß Wandhydranten mit formbeständigem D-Schlauch und geeigneter Anschlussmöglichkeit 
für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung vorhanden sein. Abweichend davon genügt bei Gebäu-
den, die in allen Geschoßen oder oberhalb des ersten oberirdischen Geschoßes gelegenen Ge-
schoßen überwiegend Wohnzwecken dienen, eine trockene Löschleitung mit geeigneter An-
schlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung in jedem Geschoß. 

3.11 Rauchwarnmelder 

In Wohnungen muss in allen Aufenthaltsräumen – ausgenommen in Küchen – sowie in Gängen, 
über die Fluchtwege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens ein unvernetzter Rauch-
warnmelder angeordnet werden. 

3.12 Rauchableitung aus unterirdischen Geschoßen 

3.12.1 Es müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, die eine Rauchableitung ins Freie ermögli-
chen, wobei die Rauchableitung aus einzelnen Räumen innerhalb eines Brandabschnittes über
gemeinsame Öffnungen erfolgen darf. Für Gebäude der Gebäudeklasse 1 und für Reihenhäuser 
der Gebäudeklasse 2 gelten diese Anforderungen nicht. Einzelne Räume mit einer Fläche von 
nicht mehr als 10 m², in Summe nicht mehr als 30 m², bleiben außer Betracht. 

3.12.2 Punkt 3.12.1 gilt als erfüllt, wenn
a) bei einer Netto-Grundfläche von nicht mehr als 400 m² Öffnungen ins Freie mit einer Fläche von 

mindestens 0,50 m² bzw.
b) bei einer Netto-Grundfläche von mehr als 400 m² Öffnungen ins Freie mit einer Fläche von min-

destens 1,00 m² vorhanden sind 
und die erforderlichen Abschlüsse der Wand- oder Deckenöffnungen mit Mitteln der Feuerwehr 
geöffnet werden können. 

Ausbreitung von Feuer auf andere Bauwerke 

4.1 Beträgt der Abstand eines Bauwerks von der Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze weniger 
als 2,00 m, so ist die zur Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze gerichtete Seite des Bauwerks 
mit einer brandabschnittsbildenden Wand gemäß Tabelle 1b abzuschließen. 
In diesen Abstand dürfen Bauwerksteile (z.B. Dachvorsprünge, Vordächer, Erker, Balkone) nur 
dann hineinragen, wenn für diese zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen getroffen wer-
den. 
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4.2 Eine brandabschnittsbildende Wand gemäß Punkt 4.1 ist nicht erforderlich, 
a) wenn das angrenzende Nachbargrundstück bzw. der Bauplatz auf Grund tatsächlicher oder 

rechtlicher Umstände von einer künftigen Bebauung ausgeschlossen ist (z.B. Verkehrsflächen 
im Sinne der raumordnungsrechtlichen Bestimmungen, öffentliche Parkanlagen oder Gewäs-
ser), oder 

b) bei untergeordneten eingeschoßigen Bauwerken (z.B. Schutzdächer, Geräteschuppen, Boots-
hütten, Infrastruktureinrichtungen) mit insgesamt nicht mehr als 50 m² überbaute Fläche, wenn 
auf Grund der baulichen Umgebung eine Brandübertragung auf Bauwerke der Nachbargrund-
stücke nicht zu erwarten ist, oder wenn eine der jeweiligen Nachbargrundstücks- bzw. Bau-
platzgrenze zugekehrte Wand über die gesamte Länge und bis zur Dacheindeckung in REI 30 
bzw. EI 30 errichtet wird; bei der Berechnung der überbauten Fläche sind allfällige überdachte 
Stellplätze einzubeziehen. 

4.3 Öffnungen in brandabschnittsbildenden Wänden gemäß Punkt 4.1 müssen selbstschließende Ab-
schlüsse erhalten, die dieselbe Feuerwiderstandsdauer wie die brandabschnittsbildende Wand 
aufzuweisen haben. 
Bei gemeinsamer Nutzung einzelner Räume oder Raumgruppen benachbarter Gebäude sind Ver-
bindungsöffnungen zulässig, wenn der Brandschutz dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

4.4 Bei brandabschnittsbildenden Wänden gemäß Punkt 4.1 müssen Wandbeläge und Wandbeklei-
dungen (z.B. Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme) in A2 ausgeführt werden. Diese Anforde-
rung gilt nicht: 
a) für Gebäude der Gebäudeklassen 1, 2 und 3, oder 
b) wenn an diese Wand nicht angebaut werden darf. 

4.5 Die Anforderungen der Punkte 3.1.5, 3.1.8, 3.1.9 und 3.1.10 gelten bei brandabschnittsbildenden 
Wänden gemäß Punkt 4.1 bezogen auf die Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze. 

4.6 Beträgt der Abstand zwischen Gebäuden auf demselben Grundstück bzw. Bauplatz nicht mindes-
tens 4,00 m, sind erforderlichenfalls zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen zu treffen, die 
auf die baulichen Gegebenheiten der Außenwände abzustimmen sind. Dies gilt nicht für den Ab-
stand von untergeordneten eingeschoßigen Bauwerken gemäß Punkt 4.2 b) zu Gebäuden der Ge-
bäudeklasse 1 bzw. Reihenhäuser der Gebäudeklasse 2. 

Flucht- und Rettungswege 

5.1 Fluchtwege 

5.1.1 Von jeder Stelle jedes Raumes – ausgenommen nicht ausgebaute Dachräume – muss in höchs-
tens 40 m Gehweglänge erreichbar sein: 
a) ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien, oder 
b) ein Treppenhaus oder eine Außentreppe gemäß Tabelle 2a bzw. 2b mit jeweils einem Ausgang 

zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien, oder 
c) ein Treppenhaus oder eine Außentreppe gemäß Tabelle 3 mit jeweils einem Ausgang zu einem 

sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien, wobei zusätzlich Punkt 5.1.4 gilt. 

5.1.2 Bei Wohnungen wird abweichend von Punkt 5.1.1 in den Fällen b) und c) die Gehweglänge ab der 
Wohnungseingangstüre gemessen. Dabei dürfen sich die Wohnungen über höchstens zwei Ge-
schoße erstrecken. 

5.1.3 Zwischen Treppenhäusern und Gängen sind Türen gemäß Tabelle 2a, 2b bzw. 3 anzuordnen. 

5.1.4 Im Falle von Punkt 5.1.1 c) muss in jedem Geschoß mit Aufenthaltsräumen zusätzlich 
a) ein Rettungsweg gemäß Punkt 5.2 vorhanden sein, oder 
b) ein unabhängiger Fluchtweg zu einem weiteren Treppenhaus oder einer weiteren Außentreppe 

jeweils gemäß Tabelle 3 erreichbar sein, wobei die Gehweglänge nicht begrenzt ist, oder 
c) ein unabhängiger Fluchtweg zu einem benachbarten Brandabschnitt erreichbar sein, der über 

einen direkten Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien oder ein 
Treppenhaus bzw. eine Außentreppe verfügt, wobei die Gehweglänge zum benachbarten 
Brandabschnitt nicht begrenzt ist. 
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5.1.5 Die Fluchtwege gemäß Punkt 5.1.4 b) bzw. c) dürfen bei Wohnungen 
a) auf eine Länge von höchstens 25 m gemeinsam mit dem Fluchtweg gemäß Punkt 5.1.1 c), oder 
b) auf eine Länge von höchstens 15 m, gemessen ab der Wohnungseingangstüre, gemeinsam 
verlaufen (z.B. Stichgang). 

Bei Wohnungen, die sich über nicht mehr als zwei Geschoße erstrecken, genügt dies für eine 
Ebene. 

5.1.6 Die Fluchtwege gemäß Punkt 5.1.4 b) bzw. c) dürfen bei Betriebseinheiten auf eine Länge von 
höchstens 25 m gemeinsam mit dem Fluchtweg gemäß Punkt 5.1.1 c) verlaufen (z.B. Stichgang). 

5.1.7 Werden Treppenhäuser atrien- oder hallenähnlich ausgeführt, sind gegebenenfalls von den Anfor-
derungen der Tabelle 2a, 2b bzw. 3 abweichende bzw. ergänzende Brandschutzmaßnahmen zu 
treffen. 

5.2 Rettungswege 

5.2.1 Ein Rettungsweg mit Geräten der Feuerwehr ist nur zulässig, wenn folgende Anforderungen erfüllt 
werden: 
a) Erreichbarkeit jeder Wohnung bzw. Betriebseinheit in jedem Geschoß über die Fassade, wobei 

bei Wohnungen, die sich über nicht mehr als zwei Geschoße erstrecken, die Erreichbarkeit ei-
ner Ebene genügt, 

b) Vorhandensein geeigneter Gebäudeöffnungen, 
c) Anfahrtsweg der Feuerwehr bis zum Gebäude von höchstens 10 km, 
d) Errichtung geeigneter Zugänge, Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die erforderli-

chen Rettungsgeräte der Feuerwehr. 

5.2.2 Ein fest verlegtes Rettungswegesystem an der Gebäudeaußenwand ist nur zulässig, wenn folgen-
de Anforderungen erfüllt werden: 
a) Erreichbarkeit jeder Wohnung bzw. Betriebseinheit in jedem Geschoß über die Fassade, wobei 

bei Wohnungen, die sich über nicht mehr als zwei Geschoße erstrecken, die Erreichbarkeit ei-
ner Ebene genügt, 

b) Vorhandensein geeigneter Gebäudeöffnungen, 
c) Erreichbarkeit eines sicheren Ortes des angrenzenden Geländes im Freien. 

5.3 Gänge, Treppen und Türen im Verlauf von Fluchtwegen 

5.3.1 Im Verlauf von Fluchtwegen zu Treppenhäusern gemäß Tabelle 2a, 2b bzw. 3 gelten für Decken 
zwischen übereinanderliegenden Gängen sowie für damit in Verbindung stehende Läufe und Po-
deste von Treppen die Anforderungen an Trenndecken gemäß Tabelle 1b. 

5.3.2 Punkt 5.3.1 gilt nicht innerhalb von Wohnungen und innerhalb von Betriebseinheiten mit nicht mehr 
als drei oberirdischen Geschoßen. 

5.3.3 Gänge – ausgenommen offene Laubengänge – sind mindestens alle 40 m durch Türen in E 30-C 
zu unterteilen. 

5.3.4 Für geschlossene Laubengänge gelten die Anforderungen an Gänge. 

5.3.5 Wände und Decken von offenen Laubengängen müssen den Anforderungen an Trennwänden und 
Trenndecken gemäß Tabelle 1b entsprechen. Abweichend davon genügt bei Gebäuden bis ein-
schließlich der Gebäudeklasse 4 bei offenen Laubengängen eine Ausführung in A2, wenn Flucht-
wege zu zwei verschiedenen Treppenhäusern bzw. Außentreppen bestehen und die Standfestig-
keit des Laubenganges unter Brandeinwirkung sichergestellt ist. 
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5.3.6 Die auf offene Laubengänge mündenden Fenster müssen in EI 30 entweder als Fixverglasung 
oder selbstschließend ausgeführt werden. Alternativ können vor die Fenster Abschlüsse in EI 30 
vorgesetzt werden, die im Brandfall selbsttätig schließen. Die auf offene Laubengänge mündenden 
Türen sind in EI2 30 auszuführen. Die Anforderungen gelten nicht, wenn 
a) die Gehweglänge gemäß Punkt 5.1.1 zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im 

Freien nicht mehr als 40 m beträgt, oder 
b) Fluchtwege zu zwei verschiedenen Treppenhäusern bzw. Außentreppen bestehen, oder 
c) Fluchtwege zu einem Treppenhaus bzw. einer Außentreppe und zu einem fest verlegten Ret-

tungswegesystem bestehen, oder 
d) die Verglasungen in der Außenwand und in Türen erst oberhalb einer Höhe von 1,50 m ange-

ordnet sind sowie die Brüstung des Laubenganges – ausgenommen konstruktionsbedingte Öff-
nungen von höchstens 3 cm im Sockelbereich – geschlossen ist, oder 

e) bei Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 ein Rettungsweg für jede Wohnung bzw. jede Be-
triebseinheit durch Geräte der Feuerwehr an einer anderen Gebäudeseite als jener mit der 
Laubengangseite möglich ist. 

5.4 Sicherheitsbeleuchtung 

Für die in der Tabelle 6 angeführten Nutzungen ist eine entsprechende Sicherheitsbeleuchtung 
gemäß dieser Tabelle zu errichten. Bei Gebäuden bzw. Bauwerken mit jeweils gemischter Nutzung 
gelten die für die jeweilige Nutzung anzuwendenden Anforderungen. 

6 Brandbekämpfung 

Gebäude müssen grundsätzlich zur Brandbekämpfung zugänglich sein. Die erforderlichen Zufahr-
ten, Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge müssen ausreichend befestigt und 
tragfähig sein. Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1, 2 und 3 ist eine ausreichende Zugänglichkeit 
jedenfalls dann gegeben, wenn der am weitesten entfernte Gebäudezugang, der für die Erschlie-
ßung notwendig ist, in einer Entfernung von höchstens 80 m Gehweglänge von der Aufstellfläche 
für die Feuerwehrfahrzeuge liegt. Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sind hinsichtlich der 
Entfernung der Aufstellfläche vom Gebäude die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr zu berück-
sichtigen. Bei Gebäuden, bei denen die Zugänglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung 
nicht ausreichend gegeben ist, können zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen erforder-
lich werden. 

7 Besondere Bestimmungen 

Dieser Punkt enthält ergänzende bzw. abweichende Bestimmungen zu den Anforderungen gemäß 
den Punkten 2 bis 6. 

7.1 Land- und forstwirtschaftliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude 

7.1.1 Für nebeneinander liegende Gebäude oder Gebäudeteile, die voneinander brandabschnittsmäßig 
getrennt sind, ist die Einstufung in eine Gebäudeklasse jeweils gesondert vorzunehmen. 

7.1.2 Der Wirtschaftstrakt ist vom Wohnbereich durch durchgehende brandabschnittsbildende Wände 
bzw. Decken in REI 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 zu trennen. Abweichend davon genügt bei nicht 
ganzjährig genutzten landwirtschaftlichen Gebäuden mit einer Netto-Grundfläche von nicht mehr 
als 1.200 m² (z.B. Almhütten) eine Ausführung in REI 60 bzw. EI 60. 

7.1.3 In oberirdischen Geschoßen von Wirtschaftsgebäuden kann 
a) von der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile gemäß Tabelle 1b, sowie 
b) von der zulässigen Größe eines Brandabschnittes gemäß Punkt 3.1.1 
jeweils nach Lage und Nutzung abgewichen werden. 
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7.1.4 Für Brandabschnitte von Ställen, bei denen Nutzungen wie Futterlager, Melkbereich, Fressplatz, 
Laufhof im gleichen Brandabschnitt zusammengefasst werden können, gilt 

Nutzung 
Maximale 
Netto-Grundfläche des 
Brandabschnittes 

Maximale Längs-
ausdehnung 

Feuerwiderstand 
tragende Bauteile 

eingeschossiger Stall (1) 2.000 m² - -
eingeschossiger Stall mit 
deckenlastigem Bergeraum 

2.000 m² - R 30 für Decke über 
Stall einschließlich 
Tragkonstruktion 

eingeschossiger Stall (1) 3.000 m² - R 30 
(1) Offene Arbeitsbühnen mit einer Netto-Grundfläche von nicht mehr als 10 % der Netto-Grundfläche des Stalles 

bleiben unberücksichtigt 

7.1.5 Ställe sind gegen darüber liegende Gebäudeteile durch Decken in R 30 zu trennen. 

7.1.6 Werkstätten sowie Einstellräume für kraftstoffbetriebene Fahrzeuge bzw. Maschinen sind gegen 
angrenzende Gebäudeteile des Wirtschaftstraktes durch Wände bzw. Decken in REI 90 und A2 
bzw. EI 90 und A2 zu trennen. 

7.1.7 Wirtschaftsgebäude müssen von der Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze soweit entfernt 
sein, dass unter Berücksichtigung des Feuerwehreinsatzes eine Brandübertragung auf Nach-
bargebäude weitgehend verhindert wird. Abweichend von den Punkten 4.1 muss bei Außenwän-
den von Wirtschaftsgebäuden der Abstand zur Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze gleich 
6/10 der Höhe der zugekehrten Außenwand, mindestens jedoch 3,00 m betragen, falls die Außen-
wand keinen definierten Feuerwiderstand aufweist. 

7.1.8 Für land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude darf die OIB-Richtlinie 2.1 „Brandschutz bei 
Betriebsbauten“ herangezogen werden. 

7.2 Schul- und Kindergartengebäude sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung 

7.2.1 Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 – ausgenommen solche mit nur einem oberirdischen Ge-
schoß – sind als Gebäude der Gebäudeklasse 3 einzustufen. 

7.2.2 Wände und Decken, die Treppenhäuser, Zentralgarderoben, Physik-, Chemie-, Werkräume samt 
zugehöriger Lehrmittelräume und Lehrküchen begrenzen, sind als Trennwände bzw. Trenndecken 
auszuführen. 

7.2.3 Abweichend zu Punkt 5 darf bei Geschoßen mit Unterrichtsräumen oder Gruppenräumen 
Punkt 5.2 nicht angewendet werden. Punkt 5.1.1 b) darf nur in Gebäuden mit nicht mehr als zwei 
oberirdischen Geschoßen angewendet werden, in denen sich im zweiten oberirdischen Geschoß 
widmungsgemäß nicht mehr als 120 Personen aufhalten können. 

7.2.4 Physik- und Chemieräume müssen jeweils über zwei getrennte Ausgänge verfügen. Türen zu 
Zentralgarderoben, Physik-, Chemie-, Werkräumen samt zugehörigen Lehrmittelräumen und Lehr-
küchen müssen in EI2 30-C ausgeführt werden. Ist eine Beeinträchtigung durch Strahlungswärme 
nicht zu erwarten, genügt eine Ausführung in E 30-C. 

7.2.5 Bei oberirdischen Geschoßen darf ein Brandabschnitt eine Netto-Grundfläche von 1.600 m² nicht 
überschreiten. 

7.2.6 Feuerstätten für eine zentrale Wärmebereitstellung müssen jedenfalls in einem Heizraum aufge-
stellt werden, der den Anforderungen der Punkte 3.9.2 bis 3.9.4 zu entsprechen hat. Ausgenom-
men davon sind Gasthermen mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 50 kW, wenn diese 
in einem Raum aufgestellt sind, der gegen unbefugten Zutritt gesichert ist. 

7.2.7 Es müssen geeignete Alarmierungseinrichtungen vorhanden sein, durch die im Gefahrenfall eine 
Warnung der im Gebäude anwesenden Personen ermöglicht wird. 

7.2.8 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, in denen Kindergärten bzw. vergleichbare Nutzungen unterge-
bracht sind, müssen in allen Aufenthaltsräumen sowie in Gängen, über die Fluchtwege von Auf-
enthaltsräumen führen, vernetzte Rauchwarnmelder angeordnet werden. 
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7.3 Beherbergungsstätten, Studentenheime sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung 

7.3.1 Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 – ausgenommen solche mit nur einem oberirdischen Ge-
schoß – sind als Gebäude der Gebäudeklasse 3 einzustufen. 

7.3.2 Bei oberirdischen Geschoßen darf ein Brandabschnitt eine Netto-Grundfläche von 1.600 m² nicht 
überschreiten. 

7.3.3 Wände von Bettenbereichen zu Räumen anderer Nutzung (z.B. Küchen einschließlich zugehöriger 
Lagerräume, Speiseräume, Wellnessbereiche) sind als Trennwände auszuführen. Decken zwi-
schen oberirdischen Geschoßen sind als Trenndecken auszuführen. Bei Beherbergungsstätten mit 
nicht mehr als sechs oberirdischen Geschoßen gelten die Anforderungen hinsichtlich des Brand-
verhaltens an Geländerfüllungen von Balkonen und Loggien gemäß Tabelle 1a und hinsichtlich des 
Feuerwiderstandes an Balkonplatten gemäß Tabelle 1b nicht. 

7.3.4 Ein einziger Fluchtweg über ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe gemäß Punkt 5.1.1 b) ist nur 
zulässig in Beherbergungsstätten mit nicht mehr als 100 Gästebetten, wenn die Wände zwischen 
Gängen und Gästezimmern bzw. Gängen und sonstigen Räumen in REI 30 bzw. EI 30 ausgeführt 
werden. Türen in diesen Wänden müssen EI2 30-C entsprechen. 

7.3.5 Abweichend von Punkt 5.1.4 a) darf der zweite Fluchtweg durch einen Rettungsweg mit Geräten 
der Feuerwehr nur ersetzt werden, wenn in der Beherbergungsstätte insgesamt nicht mehr als 
100 Gästebetten und in jedem nicht zu ebener Erde gelegenen Geschoß nicht mehr als 30 Gäste-
betten vorhanden sind und in der gesamten Beherbergungsstätte eine automatische Brandmelde-
anlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten 
öffentlichen Alarmannahmestelle vorhanden ist. 

7.3.6 Abweichend von Punkt 5.1.4 a) darf der zweite Fluchtweg durch ein fest verlegtes Rettungswege-
system an der Gebäudeaußenwand nur ersetzt werden, wenn die Anforderungen gemäß 
Punkt 5.2.2 für jedes Gästezimmer erfüllt sind. 

7.3.7 Bodenbeläge in Restaurants und dergleichen sowie sonstigen Gemeinschaftsräumen müssen 
Cfl-s2 entsprechen, wobei Holz und Holzwerkstoffe in Dfl zulässig sind. Wand- und Deckenbeläge 
müssen C-s2, d0 entsprechen, wobei Holz und Holzwerkstoffe in D zulässig sind. 

7.3.8 Feuerstätten für eine zentrale Wärmebereitstellung müssen jedenfalls in einem Heizraum aufge-
stellt werden, der den Anforderungen der Punkte 3.9.2 bis 3.9.4 zu entsprechen hat. Ausgenom-
men davon sind Gasthermen mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 50 kW, wenn diese 
in einem Raum aufgestellt sind, der gegen unbefugten Zutritt gesichert ist. 

7.3.9 Hinsichtlich Maßnahmen zur Brandfrüherkennung und Alarmierung haben Beherbergungsstätten in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Gästebetten folgende Anforderungen zu erfüllen: 
a) für nicht mehr als 30 Gästebetten sind in den Gästezimmern sowie in Gängen, über die Flucht-

wege führen, vernetzte Rauchwarnmelder zu installieren. Die Rauchwarnmelder müssen so 
eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird, 

b) für 31 bis 100 Gästebetten ist für die gesamte Beherbergungsstätte eine automatische Brand-
meldeanlage zu installieren, 

c) für mehr als 100 Gästebetten ist für die gesamte Beherbergungsstätte eine automatische 
Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer stän-
dig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle zu installieren. 

Wird der Bereich mit Personalbetten nicht vom Bereich mit Gästebetten durch Trennwände bzw. 
Trenndecken getrennt, sind die Personalbetten den Gästebetten zuzurechnen. 

7.3.10 In Beherbergungsstätten mit mehr als 100 Gästebetten und mehr als 3 oberirdischen Geschoßen 
muss eine trockene Steigleitung mit geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr in allen 
Geschoßen errichtet werden. Punkt 3.10.2 bleibt unberührt. 

7.3.11 Für Studentenheime sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung gelten die Bestimmungen 
gemäß Punkt 7.3.1 bis 7.3.10 sinngemäß. 
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7.4 Verkaufsstätten 

7.4.1 Abweichend von Tabelle 1b dürfen tragende Bauteile von freistehenden Verkaufsstätten mit nur 
einem oberirdischen Geschoß in R 30 oder A2 hergestellt sein. 

7.4.2 Verkaufsstätten mit einer Verkaufsfläche von mehr als 600 m² und nicht mehr als 3.000 m² und mit 
nicht mehr als drei in offener Verbindung stehenden Geschoßen müssen folgende Anforderungen 
erfüllen: 
a) Räume, die nicht zur Verkaufsstätte gehören, sind durch brandabschnittsbildende Wände bzw. 

Decken zu trennen. 
b) Hinsichtlich der Anforderungen an Brandabschnitte von Verkaufsflächen gilt Tabelle 4. 
c) Abweichend zu Punkt 5 dürfen bei Geschoßen mit Verkaufsflächen die Punkte 5.1.1 b) und 5.2 

nicht angewendet werden. 

7.4.3 Liegen keine anderen Gefährdungen als durch Brandeinwirkung vor, kann abweichend zu Punkt 5 
bei Verkaufsstätten die Gehweglänge von 40 m (Fluchtweg) verlängert werden, wenn: 
a) für lichte Raumhöhen ab 7,50 m um jeweils 5,00 m für je angefangene 2,50 m zusätzlicher lich-

ter Höhe, bis zu einer maximalen Gehweglänge von 70 m, 
b) auf höchstens 50 m bei Räumen mit einer lichten Raumhöhe von mindestens 5,00 m und bei 

Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage mindestens im Schutzumfang „Brand-
abschnittsschutz“ mit Rauchmeldern, 

c) auf höchstens 70 m bei Vorhandensein einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit dem 
Schutzziel „Sicherung der Fluchtwege“, welche durch eine automatische Brandmeldeanlage 
mindestens im Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“ mit Rauchmeldern angesteuert wird, bei 
Räumen mit einer lichten Raumhöhe von mindestens 10 m, 

d) auf höchstens 70 m bei Räumen mit einer lichten Raumhöhe von mindestens 5,00 m und bei 
Vorhandensein einer automatischen Löschanlage und einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage 
mit dem Schutzziel „Sicherung der Fluchtwege“, welche durch eine automatische Brandmelde-
anlage mindestens im Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“ mit Rauchmeldern angesteuert 
wird. 

7.4.4 Die Abweichungen gemäß Punkt 7.4.3 dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn 
a) in jedem Geschoß – ohne Begrenzung der Gehweglänge – mindestens ein weiterer und mög-

lichst entgegengesetzt liegender Ausgang direkt ins Freie oder in ein Treppenhaus bzw. eine 
Außentreppe mit jeweils einem Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im 
Freien vorhanden ist, 

b) die Fluchtwege überwiegend geradlinig und überwiegend in einer Ebene geführt werden sowie 
der Verlauf des Fluchtweges leicht erkennbar ist, 

c) kein unterirdisches Geschoß betroffen ist und 
d) sonstige eine Räumung unterstützende organisatorische Maßnahmen vorhanden sind. 

7.4.5 In Verkaufsstätten mit einer Verkaufsfläche von mehr als 1.800 m² müssen Wandhydranten mit 
formstabilen D-Schlauch und geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbe-
kämpfung vorhanden sein. Punkt 3.10.2 bleibt unberührt. 

7.5 Altersheime, Altenwohnheime, Seniorenheime, Seniorenresidenzen sowie andere Gebäude 
mit vergleichbarer Nutzung 

7.5.1 Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 – ausgenommen solche mit nur einem oberirdischen Ge-
schoß – sind als Gebäude der Gebäudeklasse 3 einzustufen. 

7.5.2 Bei oberirdischen Geschoßen darf ein Brandabschnitt eine Netto-Grundfläche von 1.600 m² nicht 
überschreiten. 

7.5.3 Wände von Wohneinheiten zu Räumen anderer Nutzung (z.B. zentrale Küchen einschließlich zu-
gehöriger Lagerräume) sind als Trennwände auszuführen. Decken zwischen oberirdischen Ge-
schoßen sind als Trenndecken auszuführen. 

7.5.4 Ein einziger Fluchtweg über ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe gemäß Punkt 5.1.1 b) ist nur 
zulässig bei nicht mehr als 60 Bewohnern, wenn die Wände zwischen Gängen und Wohneinheiten 
bzw. Gängen und sonstigen Räumen in REI 30 bzw. EI 30 ausgeführt werden. Türen in diesen 
Wänden müssen EI2 30-C entsprechen. 
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7.5.5 Abweichend von Punkt 5.1.4 a) darf der zweite Fluchtweg durch einen Rettungsweg mit Geräten 
der Feuerwehr (Hubrettungsfahrzeug mit Arbeitskorb) nur ersetzt werden, wenn insgesamt nicht 
mehr als 60 Bewohner und in jedem nicht zu ebener Erde gelegenen Geschoß nicht mehr als 
20 Bewohner vorhanden sind und eine automatische Brandmeldeanlage mit automatischer Alarm-
weiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle 
vorhanden ist. 

7.5.6 Abweichend zu Punkt 5.2 ist ein festverlegtes Rettungswegesystem nicht zulässig. 

7.5.7 Bodenbeläge in Aufenthaltsräumen (z.B. Speiseräume, Gemeinschaftsbereiche) müssen Cfl-s2 
entsprechen, wobei Holz und Holzwerkstoffe in Dfl zulässig sind. Wand- und Deckenbeläge müs-
sen C-s2, d0 entsprechen, wobei Holz und Holzwerkstoffe in D zulässig sind. 

7.5.8 Feuerstätten für eine zentrale Wärmebereitstellung müssen jedenfalls in einem Heizraum aufge-
stellt werden, der den Anforderungen der Punkte 3.9.2 bis 3.9.4 zu entsprechen hat. Ausgenom-
men davon sind Gasthermen mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 50 kW, wenn diese 
in einem Raum aufgestellt sind, der gegen unbefugten Zutritt gesichert ist. 

7.5.9 Hinsichtlich Maßnahmen zur Brandfrüherkennung und Alarmierung sind folgende Anforderungen 
zu erfüllen: 
a) für nicht mehr als 30 Bewohner sind in den Wohneinheiten sowie in Gängen, über die Flucht-

wege führen, vernetzte Rauchwarnmelder zu installieren. Die Rauchwarnmelder müssen so 
eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird, 

b) für mehr als 30 Bewohner ist eine automatische Brandmeldeanlage mit automatischer Alarm-
weiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahme-
stelle zu installieren. 

7.5.10 In Altersheime, Altenwohnheime, Seniorenheime, Seniorenresidenzen sowie andere Gebäude mit 
vergleichbarer Nutzung mit mehr als 60 Bewohnern und mehr als 3 oberirdischen Geschoßen 
muss eine trockene Löschleitung mit geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr in allen 
Geschoßen vorhanden sein. Punkt 3.10.2 bleibt unberührt. 

7.6 Pflegeheime 

7.6.1 Ergänzend zu Punkt 5.1.1 a) ist ein weiterer Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden 
Geländes im Freien erforderlich, wobei hinsichtlich der gemeinsamen Fluchtweglänge Punkt 5.1.6 
anzuwenden ist. 

7.6.2 Abweichend zu Punkt 5 dürfen bei oberirdischen Geschoßen die Punkte 5.1.1 b) und 5.2 nicht 
angewendet werden. 

7.6.3 Es gelten die Anforderungen der Tabelle 5. 

7.7 Krankenhäuser 

7.7.1 Ergänzend zu Punkt 5.1.1 a) ist ein weiterer Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden 
Geländes im Freien erforderlich, wobei hinsichtlich der gemeinsamen Fluchtweglänge Punkt 5.1.5 
anzuwenden ist. 

7.7.2 Abweichend zu Punkt 5 dürfen bei oberirdischen Geschoßen die Punkte 5.1.1 b) und 5.2 nicht 
angewendet werden. 

7.7.3 Für bettenführende Bereiche von Krankenhäusern gelten die Bestimmungen der Tabelle 5. 

7.7.4 Für nicht bettenführende Bereiche gelten die Bestimmungen der Tabelle 5, ausgenommen die 
Punkte 4, 5 und 7. 

7.7.5 Abweichend von Punkt 3 der Tabelle 5 darf bei oberirdischen Geschoßen der nicht bettenführen-
den Bereiche ein Brandabschnitt eine Netto-Grundfläche von 1.600 m² nicht überschreiten. 

OIB-Richtlinie 2 Ausgabe April 2019 Seite 15 von 29 



    

    

         
   

  

     
   

 

 
 

 

   
 

  

     
  

  

       
   

  
    

    
   

   
    

      
   

 
        

 
      

   

  
   

  
        

  
         

   
       

   

Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-330.2-012/19 OIB-Richtlinie 2 

7.7.6 Abweichend von Punkt 6.3 der Tabelle 5 genügt eine Brandmeldeanlage im Schutzumfang „Voll-
schutz“ (ohne Alarmweiterleitung) für ein- oder zweigeschoßige Gebäude mit Ambulanznutzung 
oder vergleichbarer Nutzung mit einer Gesamt-Netto-Grundfläche von nicht mehr als 1.600 m². 

7.7.7 Wände von Ambulanzbereichen, Intensivstationen, Laborbereichen, Dialysestationen, Operations-
bereichen und Räume mit vergleichbaren Nutzungen sind gegeneinander und zu anderen Nutzun-
gen als Trennbauteile auszuführen. 

7.7.8 Intensivstationen, Dialyseeinheiten, Operationsbereiche und Räume mit vergleichbaren Nutzungen 
sind in Analogie zur Tabelle 5 in Evakuierungsabschnitte zu unterteilen, wobei angrenzende Berei-
che anderer Nutzungen in die Betrachtung einbezogen werden dürfen. 

7.7.9 Die Anordnung der Absperr- bzw. die Abschaltvorrichtung für die Versorgungsleitungen wichtiger 
Medien (z.B. medizinische Gasversorgung) hat entsprechend der Brand- bzw. Evakuierungsab-
schnitte zu erfolgen. 

7.7.10 Für medizinisch genutzte Bereiche bzw. Raumgruppen, die über keine natürliche Be- und Entlüf-
tung verfügen, ist für eine geeignete Rauchableitung zu sorgen. 

7.8 Versammlungsstätten 

7.8.1 Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 – ausgenommen solche mit nur einem oberirdischen Ge-
schoß – sind als Gebäude der Gebäudeklasse 3 einzustufen. 

7.8.2 Für das Brandverhalten von Bauprodukten (Baustoffen) gilt: 
a) Bekleidungen an Wänden in Versammlungsräumen müssen aus C-s2, d0 bestehen, wobei 

Dämmschichten bzw. Wärmedämmungen der Klasse B entsprechen müssen. Abweichend da-
von genügen in Versammlungsräumen mit jeweils nicht mehr als 1.600 m² Netto-Grundfläche 
Holz- und Holzwerkstoffe in D mit Dämmschichten bzw. Wärmedämmungen in A2. 

b) Unterdecken und Bekleidungen an Decken in Versammlungsräumen müssen aus C-s2, d0 be-
stehen. Abweichend davon genügen in Versammlungsräumen mit jeweils nicht mehr als 
1.600 m² Netto-Grundfläche Holz- und Holzwerkstoffe in D. 

c) Bodenbeläge in Versammlungsräumen müssen Cfl-s2 entsprechen. Abweichend davon genü-
gen in Versammlungsräumen mit jeweils nicht mehr als 1.600 m² Netto-Grundfläche Holz- und 
Holzwerkstoffe in Dfl. 

d) Die Bekleidungen und Beläge sowie abgehängten Decken der Treppenhäuser müssen zumin-
dest den Anforderungen der GK 5 mit nicht mehr als 6 oberirdischen Geschoßen entsprechen. 

7.8.3 Für das Brandverhalten von Vorhängen, Sitzen und Kulissen gilt: 
a) Vorhänge und Gardinen in Versammlungsräumen müssen der Klasse 2 der Entzündbarkeit und

Flammenausbreitung gemäß ÖNORM EN 13773 entsprechen. 
b) Möbelbezüge müssen unter Berücksichtigung allfälliger Polsterungen schwer brennbar gemäß

ÖNORM B 3825 sein. 
c) Sitzflächen, Sitzschalen, Lehnen u.dgl. müssen schwer brennbar gemäß ÖNORM A 3800 sein, 

wobei auch Holz- und Holzwerkstoffe in D zulässig sind. 
d) Kulissen müssen – unter Berücksichtigung ihrer Anordnung und ihres szenischen Einsatzes – 

so beschaffen oder imprägniert sein, dass eine Entzündung wirksam eingeschränkt wird. 
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7.8.4 Für die Bestuhlung in Versammlungsräumen gilt: 
a) In Versammlungsräumen dürfen in einer Sitzplatzreihe, welche von zwei Seiten zugänglich ist, 

höchstens 28 Sitzplätze angeordnet sein. Ist der Zugang nur von einer Seite her möglich, sind 
in der Sitzplatzreihe höchstens 14 Sitzplätze zulässig. 

b) In Stadien und im Freien dürfen in einer Sitzplatzreihe, welche von zwei Seiten zugänglich ist, 
höchstens 40 Sitzplätze angeordnet sein. Ist der Zugang nur von einer Seite her möglich, sind 
in der Sitzplatzreihe höchstens 20 Sitzplätze zulässig. 

c) Bei durchgehenden Sitzplatzreihen (z.B. Sitzbänke, Sitzstufen) ohne Einzelsitzen muss pro 
Person eine Sitzbreite von mindestens 45 cm vorhanden sein. 

d) Die lichte Durchgangsbreite zwischen den Sitzplatzreihen darf 40 cm nicht unterschreiten. Bei 
Klappsitzen gilt dies im hochgeklappten Zustand. Abweichend davon darf bei Stadien und bei 
Bereichen im Freien die lichte Durchgangsbreite zwischen den Sitzplatzreihen mindestens 
35 cm betragen. 

e) In Versammlungsstätten müssen Stühle – ausgenommen bei Tischbestuhlung – in Reihen auf-
gestellt werden. Innerhalb einer Reihe sind Stühle fest miteinander zu verbinden. 

f) Nach jeweils höchstens 30 Sitzplatzreihen muss eine lichte Durchgangsbreite zur nächsten 
Sitzplatzreihe von mindestens 1,20 m vorhanden sein. 

g) Von jedem Tischplatz darf die Gehweglänge zu einem Gang höchstens 10 m betragen. Der 
Fluchtweg von jedem Sitzplatz an einem Tisch muss nach höchstens 10 m Gehweglänge in 
einen Gang, der die erforderliche Fluchtwegbreite erfüllt, münden. 

7.8.5 Abweichend von Tabelle 1b dürfen tragende Bauteile von freistehenden Versammlungsstätten mit 
nur einem oberirdischen Geschoß in R 30 oder A2 hergestellt sein. 

7.8.6 In Versammlungsstätten – ausgenommen in Stadien und im Freien – von insgesamt mehr als 
1.600 m² Netto-Grundfläche müssen Wandhydranten mit formbeständigem D-Schlauch und 
geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung vorhanden sein. 

7.8.7 Bei oberirdischen Geschoßen darf ein Brandabschnitt eine Netto-Grundfläche von 1.600 m² nicht 
überschreiten. Bei Brandabschnitten von mehr als 1.600 m² Netto-Grundfläche sowie bei Ver-
sammlungsstätten mit mehreren Brandabschnitten, deren Netto-Grundfläche in Summe mehr als 
3.200 m² beträgt, ist eine automatische Brandmeldeanlage im Schutzumfang „Brandabschnitts-
schutz für die Versammlungsstätte“ mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangs-
zentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle zu installieren. 

7.8.8 Bei Versammlungsräumen mit einer Netto-Grundfläche von jeweils nicht mehr als 600 m² müssen 
geeignete Vorkehrungen (z.B. öffenbare Fenster) getroffen werden, die eine Rauchableitung ins 
Freie ermöglichen. 

7.8.9 Bei Versammlungsräumen mit einer Netto-Grundfläche von jeweils mehr als 600 m² und nicht mehr 
als 1.600 m² müssen Wand- und/oder Deckenöffnungen mit einer geometrischen Fläche von 0,5 % 
der Netto-Grundfläche oder eine mechanische Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung – ausgelegt 
für einen 12-fachen stündlichen Luftwechsel – vorhanden sein. 

7.8.10 Bei Versammlungsräumen mit einer Netto-Grundfläche von jeweils mehr als 1.600 m² muss eine 
ausreichende Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) zur Sicherung der Fluchtwege vorhanden 
sein. Die RWA muss über eine automatische Auslösung verfügen sowie von einer im Brandfall 
sicheren Stelle eine zentrale manuelle Auslösung durch die Feuerwehr ermöglichen. 

7.8.11 Abweichend zu Punkt 5 dürfen bei Geschoßen mit Versammlungsräumen die Punkte 5.1.1 b) und 
5.2 nicht angewendet werden. 
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7.8.12 Liegen keine anderen Gefährdungen als durch Brandeinwirkung vor, kann abweichend zu Punkt 5 
bei Versammlungsstätten die Gehweglänge von 40 m (Fluchtweg) verlängert werden: 
a) für lichte Raumhöhen ab 7,50 m um jeweils 5,00 m für je angefangene 2,50 m zusätzlicher lich-

ter Höhe, bis zu einer maximalen Gehweglänge von 70 m, 
b) auf höchstens 50 m bei Räumen mit einer lichten Raumhöhe von mindestens 5,00 m und bei 

Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage mindestens im Schutzumfang „Brand-
abschnittsschutz“ mit Rauchmeldern, 

c) auf höchstens 70 m bei Vorhandensein einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit dem 
Schutzziel „Sicherung der Fluchtwege“, welche durch eine automatische Brandmeldeanlage 
mindestens im Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“ mit Rauchmeldern angesteuert wird, bei 
Räumen mit einer lichten Raumhöhe von mindestens 10 m 

d) auf höchstens 70 m bei Räumen mit einer lichten Raumhöhe von mindestens 5,00 m und bei 
Vorhandensein einer automatischen Löschanlage und einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage 
mit dem Schutzziel „Sicherung der Fluchtwege“, welche durch eine automatische Brandmelde-
anlage mindestens im Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“ mit Rauchmeldern angesteuert 
wird. 

7.8.13 Die Abweichungen gemäß Punkt 7.8.12 dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn 
a) in jedem Geschoß – ohne Begrenzung der Gehweglänge – mindestens ein weiterer und mög-

lichst entgegengesetzt liegender Ausgang direkt ins Freie oder in ein Treppenhaus bzw. eine 
Außentreppe mit jeweils einem Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im 
Freien vorhanden ist und 

b) die Fluchtwege überwiegend geradlinig und überwiegend in einer Ebene geführt werden sowie 
der Verlauf des Fluchtweges leicht erkennbar ist, 

c) kein unterirdisches Geschoß betroffen ist und 
d) sonstige eine Räumung unterstützende organisatorische Maßnahmen vorhanden sind. 

7.8.14 Abweichend zu Punkt 5 ist bei Stadien eine Gehweglänge von höchstens 80 m Gehweglänge zu-
lässig, wenn von jeder Stelle ein direkter Ausgang aus der Versammlungsstätte zu einem sicheren 
Ort des angrenzenden Geländes im Freien erreicht wird. 

7.8.15 Bei Brandabschnitten von mehr als 1.600 m² Netto-Grundfläche sowie bei mehreren Brandab-
schnitten, deren Netto-Grundfläche in Summe mehr als 3.200 m² beträgt, ist mindestens ein 
geeigneter und nachweislich ausgebildeter Brandschutzbeauftragter (BSB) zu bestellen. 

7.9 Schutzhütten in Extremlage 

7.9.1 Bei oberirdischen Geschoßen darf ein Brandabschnitt eine Netto-Grundfläche von 1.600 m² nicht 
überschreiten. 

7.9.2 Wände von Bettenbereichen zu Räumen anderer Nutzung (z.B. Küchen einschließlich zugehöriger 
Lagerräume, Speiseräume) sind als Trennwände auszuführen. Decken zwischen oberirdischen 
Geschoßen sind als Trenndecken auszuführen. 

7.9.3 Abweichend zu Punkt 3.9.2 genügt bei Gebäuden der Gebäudeklassen 3 und 4 eine Ausführung 
der Wände und Decken von Räumen mit erhöhter Brandgefahr in REI 60 bzw. EI 60. 

7.9.4 Abweichend zu Punkt 4 ist eine brandabschnittsbildende Wand gemäß Punkt 4.1 nicht erforderlich. 

7.9.5 Ein einziger Fluchtweg über ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe gemäß Punkt 5.1.1 b) ist nur 
zulässig in Gebäuden mit nicht mehr als 100 Schlafplätzen. 

7.9.6 Abweichend zu Punkt 5 darf Punkt 5.2.1 nicht angewendet werden. 

7.9.7 Abweichend von Punkt 5.1.4 a) und 5.2.2 darf der zweite Fluchtweg durch ein fest verlegtes 
Rettungswegesystem an der Gebäudeaußenwand nur ersetzt werden, wenn 
a) ein solches von jedem Punkt des Raumes innerhalb von 25 m erreichbar ist, 
b) geeignete Gebäudeöffnungen vorhanden sind, 
c) die Erreichbarkeit eines sicheren Ortes des angrenzenden Geländes im Freien gegeben ist. 

7.9.8 Bodenbeläge in Speiseräumen und sonstigen Gemeinschaftsräumen müssen Cfl-s2 entsprechen, 
wobei Holz und Holzwerkstoffe in Dfl zulässig sind. Wand- und Deckenbeläge müssen C-s2, d0 
entsprechen, wobei Holz und Holzwerkstoffe in D zulässig sind. 
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7.9.9 Feuerstätten für eine zentrale Wärmebereitstellung müssen jedenfalls in einem Heizraum aufge-
stellt werden, der den Anforderungen der Punkte 3.9.3 bis 3.9.4 zu entsprechen hat. Ausgenom-
men davon sind Gasthermen mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 50 kW, wenn diese 
in einem Raum aufgestellt sind, der gegen unbefugten Zutritt gesichert ist. 

7.9.10 Hinsichtlich Maßnahmen zur Brandfrüherkennung und Alarmierung haben Gebäude in Abhängig-
keit von der Anzahl der Gästebetten folgende Anforderungen zu erfüllen: 
a) für nicht mehr als 30 Schlafplätze sind in den Gästezimmern sowie in Gängen, über die Flucht-

wege führen, vernetzte Rauchwarnmelder zu installieren. Die Rauchwarnmelder müssen so 
eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird, 

b) für mehr als 30 Schlafplätze ist für das gesamte Gebäude eine automatische Brandmelde-
anlage oder Gefahrenmeldeanlage jeweils mit interner Alarmierung zu installieren. 

7.9.11 Abweichend zu Punkt 3.10 ist je 100 m² Nutzfläche ein tragbarer Feuerlöscher bereitzuhalten. 

7.9.12 Abweichend zu Punkt 3 der Tabelle 6 ist für Schutzhütten in Extremlage erst ab 30 Schlafplätzen 
eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich. 

7.9.13 Punkt 6 ist nicht anzuwenden. 

8 Betriebsbauten 

Es gelten die Bestimmungen der OIB-Richtlinie 2.1 „Brandschutz bei Betriebsbauten“. 

9 Garagen, überdachte Stellplätze und Parkdecks 

Es gelten die Bestimmungen der OIB-Richtlinie 2.2 „Brandschutz bei Garagen, überdachten Stell-
plätzen und Parkdecks“. 

10 Gebäude mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m 

Es gelten die Bestimmungen der OIB-Richtlinie 2.3 „Brandschutz bei Gebäuden mit einem Flucht-
niveau von mehr als 22 m“. 

11 Sondergebäude 

Für folgende Sondergebäude ist ein Brandschutzkonzept erforderlich, das dem OIB-Leitfaden „Ab-
weichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte“ zu entsprechen hat: 
a) Verkaufsstätten 

− mit einer Verkaufsfläche von mehr als 3.000 m², 
− mit mehr als drei in offener Verbindung stehenden Geschoßen, 

b) Versammlungsstätten 
− mit Großbühne, 
− mit mehr als drei in offener Verbindung stehenden Geschoßen, 
− mit einem Fluchtniveau eines Versammlungsraumes von mehr als 22 m, 

c) Justizanstalten, 
d) Sonstige Sondergebäude und Bauwerke, auf die die Anforderungen dieser Richtlinie auf Grund 

des Verwendungszwecks oder der Bauweise nicht anwendbar sind. 

12 Bauführungen im Bestand 

Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Bauwerksteile sind 
für die bestehenden Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIB-
Richtlinie zulässig, wenn das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Bestandes 
nicht verschlechtert wird. 
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Tabelle 1a: Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten 

Gebäudeklassen (GK) GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 
GK 5 

≤ 6 
oberirdische 

Geschoße 

> 6 
oberirdische 

Geschoße 
1 Fassaden 
1.1 Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme E D D C-d1 C-d1 C-d1 
1.2 Fassadensysteme, vorgehängte hinterlüftete, belüftete oder nicht hinterlüftete 

1.2.1 Gesamtsystem oder E D-d1 D-d1 
1.2.2 Einzelkomponenten 

- Außenschicht E D D 
- Unterkonstruktion stabförmig / punktförmig E / E D / D D / A2 
- Dämmschicht bzw. Wärmedämmung E D D 

B-d1 (1) B-d1 (1) B-d1 

A2-d1 (2) A2-d1 (2) A2-d1 (3) 

D / A2 D / A2 C / A2 
B (2) B (2) B (3) 

1.3 Vorhangfassaden - Einzelkomponenten 
- Profil (Rahmen, Pfosten oder Riegel) 
- Ausfachung als Verglasung 
- Ausfachung als Paneel 
- Abdichtung zwischen Ausfachung und Profil 
- Beschichtung (sofern nicht mit Profil oder 

Ausfachung mitgeprüft) 

E 
E 
E 
E 

E 

D 
D 
D 
E 

D 

D 
D 
D 
E 

D 

D 
C-d2 
A2-d1 (12,13) 

E 

D 

D (12) 

B-d1 
A2-d1 (12,13) 

E 

B 

A2 
B-d1 
A2-d1 
E 

B 

Sonstige Außenwandbekleidungen oder –beläge 1.4 sowie nichttragende Außenbauteile E D-d1 D-d1 B-d1 (4) B-d1 (4) B-d1 

1.5 Gebäudetrennfugenmaterial E E E A2 A2 A2 
1.6 Geländerfüllungen bei Balkonen, Loggien u. dgl. - - - B (4) B (4) B 
2 Gänge und Treppen, ausgenommen innerhalb von Wohnungen 
2.1 Wandbekleidungen (5) 

2.1.1 Gesamtsystem oder - D D 
2.1.2 Einzelkomponenten 

- Außenschicht - D D 
- Unterkonstruktion - D D 
- Dämmschicht bzw. Wärmedämmung - C C 

C B B 

C (4) B B 
A2 (4) A2 (4) A2 (4) 

C A2 A2 
2.2 abgehängte Decken - D-d0 D-d0 C-s1, d0 (4) B-s1, d0 (4) B-s1, d0 
2.3 Wand- und Deckenbeläge - D-d0 D-d0 C-s1, d0 (4) B-s1, d0 (4) B-s1, d0 
2.4 Bodenbeläge - Dfl Dfl Cfl-s1 (6) Cfl-s1 Cfl-s1 
2.5 Elektrische Kabel/Leitungen, freiliegend - Eca Eca Eca Eca Eca 

3 Treppenhäuser 
3.1 Wandbekleidungen (5) 

3.1.1 Gesamtsystem oder - D C 
3.1.2 Einzelkomponenten 

C (4)- Außenschicht - D 
A2 (4) - Unterkonstruktion - D 

- Dämmschicht bzw. Wärmedämmung - C C 

B A2 A2 

B A2 A2 
A2 (4) A2 (4) A2 (4) 

A2 A2 A2 
3.2 abgehängte Decken - D-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 
3.3 Wand- und Deckenbeläge - D-s1, d0 C-s1, d0 B-s1,d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 
3.4 Bodenbeläge 
3.4.1 in Treppenhäusern gemäß Tabelle 2a, 2b 
3.4.2 in Treppenhäusern gemäß Tabelle 3 

-
-

Dfl-s1 
Dfl-s1 

Cfl-s1 
Cfl-s1 (6) 

Bfl-s1 
Cfl-s1 

A2fl-s1 
Bfl-s1 

A2fl-s1 
A2fl-s1 

3.5 Dämmstoffe von Leitungen - D-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 
4 Dächer mit einer Neigung ≤ 60° 
4.1 Dacheindeckung bzw. Bedachung (7) BROOF (t1) BROOF (t1) BROOF (t1) BROOF (t1) BROOF (t1) (8) BROOF (t1) (8) 

Dämmschicht bzw. Wärmedämmung in der 4.2 Dachkonstruktion E E E B (9) B (10) B (10) 
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Gebäudeklassen (GK) GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 
GK 5 

≤ 6 
oberirdische 

Geschoße 

> 6 
oberirdische 

Geschoße 
5 nicht ausgebaute Dachräume 
5.1 Bekleidungen (Fußbodenaufbau) 
5.1.1 Gesamtsystem oder - E D D B B 
5.1.2 Einzelkomponenten 

- Außenschicht - C C B B B 
B (9) B (10) B (10) - Dämmschicht bzw. Wärmedämmung - E E 

5.2 Bodenbeläge - Efl Dfl Cfl-s1 (11) Bfl-s1 (11) Bfl-s1 (11) 

6 Leitungen und sonstige Einbauten in Schächten bzw. Kanälen 
Lüftungsleitungen mit/ohne elektrischen 6.1 Leitungen - - D A2 A2 A2 

Sammellüftungen von Nassräumen, Leitungen 
6.2 von kontrollierten Wohnraumlüftungen in 

Schächten 
- - - - D D 

Leitungen von kontrollierten Wohnraumlüftungen 6.3 in Schächten mit elektrischen Kabeln/Leitungen - - - D A2 A2 

6.4 Schleusenlüftungen - A2 A2 A2 A2 A2 

6.5 Dämmstoffe von Leitungen inkl. Kälteleitungen - - - - C-s3, d0 C-s3, d0 
(1) Es sind auch Holz und Holzwerkstoffe in D zulässig, wenn das Gesamtsystem die Klasse D-d0 erfüllt; 
(2) Bei einer Dämmschicht/Wärmedämmung in A2 ist eine Außenschicht in B-d1 oder aus Holz und Holzwerkstoffen in D zulässig; 
(3) Bei einer Dämmschicht/Wärmedämmung in A2 ist eine Außenschicht in B-d1 zulässig; 
(4) Es sind auch Holz und Holzwerkstoffe in D zulässig; 
(5) Fehlen in Gängen und Treppenhäusern Wand- bzw. Deckenbeläge, gelten für die Bekleidung (als Gesamtsystem) bzw. die 

Außenschicht der Bekleidung die Anforderungen für Wand- bzw. Deckenbeläge gemäß Punkt 2.3 bzw. 3.3; 
(6) Laubhölzer (z.B. Eiche, Rotbuche, Esche) mit einer Mindestdicke von 15 mm sind zulässig; 
(7) Bei Dächern mit einer Neigung < 20° genügt als oberste Schicht auch 5 cm Kies oder Gleichwertiges; 
(8) Bei Dächern mit einer Neigung ≥ 20° müssen die Dacheindeckung der Klasse A2, die Lattung, Konterlattung und Schalung aus 

Holz und Holzwerkstoffe der Klasse D entsprechen; 
(9) In folgenden Fällen sind auch EPS, XPS und PUR der Klasse E zulässig: 

- auf Dächern mit einer Neigung < 20° bzw. auf der obersten Geschoßdecke oder 
- auf Dächern mit einer Neigung ≥ 20°, die in A2 hergestellt sind und die gemäß Tabelle 1b erforderliche Feuerwiderstandsdauer 

auch hinsichtlich der Leistungseigenschaften E und I erfüllen; 
(10) Es sind auch EPS, XPS und PUR der Klasse E bei Dächern mit einer Neigung < 20° bzw. auf der obersten Geschoßdecke 

zulässig, wenn diese in A2 hergestellt sind und die gemäß Tabelle 1b erforderliche Feuerwiderstandsdauer auch hinsichtlich der 
Leistungseigenschaften E und I erfüllt wird; 

(11) Es sind auch Bodenbeläge in Dfl zulässig, wenn die Wärmedämmung bzw. Dämmschicht in B ausgeführt wird; 
(12) Im Zwischenraum von zweischaligen Vorhangfassaden jedoch mindestens A2; 
(13) Bei einer Dämmschicht/Wärmedämmung in A2 ist eine Außenschicht in B-d1 oder aus Holz und Holzwerkstoffen in D zulässig. 
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Tabelle 1b: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen 

Gebäudeklassen (GK) GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 
GK 5 

≤ 6 
oberirdische 

Geschoße 

> 6 
oberirdische 

Geschoße 
1 tragende Bauteile (ausgenommen Decken und brandabschnittsbildende Wände) 
1.1 im obersten Geschoß - R 30 R 30 R 30 R 60 (5) R 60 

in sonstigen oberirdischen 1.2 Geschoßen R 30 (1) R 30 R 60 R 60 R 90 R 90 und A2 

1.3 in unterirdischen Geschoßen R 60 R 60 R 90 und A2 R 90 und A2 R 90 und A2 R 90 und A2 
2 Trennwände (ausgenommen Wände von Treppenhäusern) 

2.1 im obersten Geschoß - REI 30 
EI 30 

REI 30 
EI 30 

REI 60 
EI 60 

REI 60 (5) 

EI 60 
REI 60 
EI 60 

2.2 in oberirdischen Geschoßen - REI 30 
EI 30 

REI 60 
EI 60 

REI 60 
EI 60 

REI 90 
EI 90 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

2.3 in unterirdischen Geschoßen - REI 60 
EI 60 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

zwischen Wohnungen bzw. 
2.4 Betriebseinheiten in Reihen-

häusern 

nicht 
zutreffend 

REI 60 
EI 60 

nicht 
zutreffend 

REI 60 
EI 60 

nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 

3 brandabschnittsbildende Wände und Decken 
brandabschnittsbildende 

3.1 Wände an der Nachbargrund-
stücks- bzw. Bauplatzgrenze 

REI 60 
EI 60 

REI 90 (2) 

EI 90 (2) 
REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

sonstige brandabschnittsbil-3.2 dende Wände oder Decken 
nicht 
zutreffend 

REI 90 
EI 90 

REI 90 
EI 90 

REI 90 
EI 90 

REI 90 
EI 90 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

4 Decken und Dachschrägen mit einer Neigung ≤ 60° 
Decken über dem obersten 4.1 Geschoß - R 30 R 30 R 30 R 60 R 60 

Trenndecken über dem 4.2 obersten Geschoß - REI 30 REI 30 REI 60 REI 60 REI 60 

Trenndecken über sonstigen 4.3 oberirdischen Geschoßen - REI 30 REI 60 REI 60 REI 90 REI 90 und A2 

Decken innerhalb von 
Wohnungen bzw. Betriebs-4.4 einheiten in oberirdischen 
Geschoßen 

R 30 (1) R 30 R 30 R 30 R 60 R 90 und A2 

Decken über unterirdischen 4.5 Geschoßen R 60 REI 60 (3) REI 90 und A2 REI 90 und A2 REI 90 und A2 REI 90 und A2 

5 Balkonplatten (6) - - - R 30 oder A2 R 30 oder A2 R 30 und A2 (4) 

(1) Nicht erforderlich bei Gebäuden, die nur Wohnzwecken oder der Büronutzung bzw. büroähnlichen Nutzung dienen; 
(2) Bei Reihenhäusern genügt für die Wände zwischen den Wohnungen bzw. Betriebseinheiten auch an der Nachbargrundstücks-

bzw. Bauplatzgrenze eine Ausführung in REI 60 bzw. EI 60; 
(3) Für Reihenhäuser sowie Gebäude mit nicht mehr als zwei Betriebseinheiten mit Büronutzung bzw. büroähnlicher 

Nutzung genügt die Anforderung R 60; 
(4) Bei Einzelbalkonen genügt eine Ausführung in R 30 oder A2, wenn die Fläche nicht mehr als 10 m², die Auskragung nicht mehr 

als 2,50 m und der Abstand zwischen den Einzelbalkonen mindestens 2,00 m beträgt; 
(5) Die Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten genügt für die beiden obersten Geschoße, wenn alle sonstigen oberirdischen Ge-

schoße in R 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 bzw. REI 90 und A2 ausgeführt werden; 
(6) Balkonplatten sind als vollflächiger Bauteil herzustellen. 
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Tabelle 2a: Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf 
des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 b) in Gebäuden der 
Gebäudeklassen 2, 3 und 4 

Gegenstand GK 2 (1) GK 3 GK 4 
1 Wände von Treppenhäusern 

1.1 in oberirdischen Geschoßen (2) REI 30 
EI 30 

REI 60 
EI 60 

REI 60 (3) 

EI 60 (3) 

1.2 in unterirdischen Geschoßen REI 60 
EI 60 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

2 Decke über dem Treppenhaus (4) REI 30 
EI 30 

REI 60 
EI 60 

REI 60 (3) 

EI 60 (3) 

3 Türen in Wänden von Treppenhäusern 
zu Wohnungen, Betriebseinheiten 3.1 sowie sonstigen Räumen EI2 30 EI2 30-C EI2 30-C-S200 

zu Gängen in 3.2 oberirdischen Geschoßen (5) - E 30-C E 30-C 

zu Gängen und Räumen in 3.3 unterirdischen Geschoßen EI2 30 EI2 30-C EI2 30-C-S200 

4 Treppenläufe und Podeste in
Treppenhäusern R 30 R 60 R 60 und A2 

5 Geländerfüllungen in
Treppenhäusern - - B (6) 

6 Rauchabzugseinrichtung 
6.1 Lage an der obersten Stelle des 

Treppenhauses (7) 
an der obersten Stelle des 
Treppenhauses 

an der obersten Stelle des 
Treppenhauses 

6.2 Größe geometrisch freier 
Querschnitt von 1,00 m² (7) 

geometrisch freier 
Querschnitt von 1,00 m² 

geometrisch freier 
Querschnitt von 1,00 m² 

6.3 Auslöseeinrichtung in der Angriffsebene der 
Feuerwehr sowie beim 
obersten Podest des 
Treppenhauses mit 
Zugängen zu Aufenthalts-
räumen; unabhängig vom 
öffentlichen Stromnetz (7) 

in der Angriffsebene der 
Feuerwehr sowie beim 
obersten Podest des Trep-
penhauses mit Zugängen 
zu Aufenthaltsräumen; 
unabhängig vom öffentli-
chen Stromnetz und über 
ein rauchempfindliches 
Element an der Decke 

in der Angriffsebene der 
Feuerwehr sowie beim 
obersten Podest des Trep-
penhauses mit Zugängen zu 
Aufenthaltsräumen; 
unabhängig vom öffentli-
chen Stromnetz und über 
ein rauchempfindliches 
Element an der Decke 

7 Außentreppen A2 und im Brandfall keine 
Beeinträchtigung durch 
Flammeneinwirkung und 
gefahrbringende Strah-
lungswärme 

A2 und im Brandfall keine 
Beeinträchtigung durch 
Flammeneinwirkung und 
gefahrbringende Strah-
lungswärme 

A2 und im Brandfall keine 
Beeinträchtigung durch 
Flammeneinwirkung und 
gefahrbringende Strah-
lungswärme 

(1) Gilt nicht für Reihenhäuser sowie Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen; 
(2) Anforderungen an den Feuerwiderstand sind nicht erforderlich für Außenwände von Treppenhäusern, die aus Baustoffen A2 

bestehen und die durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können; 
(3) Die Bauteile müssen treppenhausseitig aus Baustoffen A2 bestehen; 
(4) Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn eine Brandübertragung von den angrenzenden Bauwerksteilen auf das 

Treppenhaus durch geeignete Maßnahmen verhindert wird; 
(5) Für die Türen umgebende Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als dem Dreifachen der Türblattfläche genügt E 30; 
(6) Laubhölzer (z.B. Eiche, Rotbuche, Esche) mit einer Mindestdicke von 15 mm sind zulässig; 
(7) Die Rauchabzugseinrichtung kann entfallen, wenn in jedem Geschoß unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem freien 

Querschnitt von jeweils mindestens 0,50 m² angeordnet sind, die von Stand aus ohne fremde Hilfsmittel geöffnet werden können. 
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Tabelle 2b: Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf 
des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 b) in Gebäuden der 
Gebäudeklasse 5 

Gegenstand 
GK5 

mit mechanischer 
Belüftungsanlage 

GK 5 
mit automatischer 

Brandmeldeanlage und 
Rauchabzugseinrichtung 

GK 5 
mit Schleuse und 

Rauchabzugseinrichtung 

1 Wände von Treppenhäusern und Schleusen 
1.1 in oberirdischen Geschoßen (1) REI 90 und A2 REI 90 und A2 REI 90 und A2 
1.2 in unterirdischen Geschoßen REI 90 und A2 REI 90 und A2 REI 90 und A2 
2 Decke über dem Treppenhaus (2) REI 90 und A2 REI 90 und A2 REI 90 und A2 
3 Türen in Wänden von Treppenhäusern 

zu Gängen in oberirdischen 3.1 Geschoßen (3) E 30-C E 30-C-S200 nicht zutreffend 

zu Wohnungen, Betriebseinheiten 3.2 sowie sonstigen Räumen EI2 30-C EI2 30-C-S200 unzulässig 

zu Gängen und Räumen in 3.3 unterirdischen Geschoßen EI2 30-C EI2 30-C-S200 nicht zutreffend 

4 Türen in Wänden von Schleusen 
zu Gängen und 4.1 Treppenhäusern (3) nicht zutreffend nicht zutreffend E 30-C 

zu Wohnungen, Betriebseinheiten 4.2 sowie sonstigen Räumen nicht zutreffend nicht zutreffend EI2 30-C 

5 Treppenläufe und Podeste in
Treppenhäusern R 90 und A2 R 90 und A2 R 60 und A2 

6 Geländerfüllungen in
Treppenhäusern B B B 

7 mechanische Belüftungsanlage Eignung für Eigenrettung 
von Personen aus dem 
Brandraum, Verhinderung 
des Eindringens von 
Rauch ins Treppenhaus 
bei geschlossenen Türen 
zum Brandraum sowie 
Verdünnung und Abführen 
des bei kurzzeitigem Öff-
nen der Türe zum Brand-
raum ins Treppenhaus 
eindringenden Rauches 

nicht zutreffend nicht zutreffend 

8 automatische Brandmeldeanlage nicht zutreffend im Treppenhaus einschließ-
lich allgemein zugänglichen 
Bereichen, wie Gängen und 
Kellerräumen im Schutzum-
fang „Einrichtungsschutz“ mit 
interner Alarmierung 

nicht zutreffend 

9 Rauchabzugseinrichtung 
9.1 Lage nicht zutreffend an der obersten Stelle des 

Treppenhauses 
an der obersten Stelle des 
Treppenhauses 

9.2 Größe nicht zutreffend geometrisch freier 
Querschnitt von 1,00 m² 

geometrisch freier 
Querschnitt von 1,00 m² 

9.3 Auslöseeinrichtung nicht zutreffend in der Angriffsebene der 
Feuerwehr sowie beim obers-
ten Podest des Treppenhau-
ses mit Zugängen zu Aufent-
haltsräumen; unabhängig 
vom öffentlichen Stromnetz 
und über die automatische 
Brandmeldeanlage sowie 
zusätzlich in der Angriffs-
ebene der Feuerwehr eine 
manuelle Bedienungsmög-
lichkeit mit Stellungsanzeige 

in der Angriffsebene der 
Feuerwehr sowie beim obers-
ten Podest des Treppenhau-
ses mit Zugängen zu Aufent-
haltsräumen; unabhängig 
vom öffentlichen Stromnetz 
und über ein rauchempfindli-
ches Element an der Decke 
des Treppenhauses sowie 
zusätzlich in der Angriffs-
ebene der Feuerwehr eine 
manuelle Bedienungsmög-
lichkeit mit Stellungsanzeige 

10 Außentreppen A2 und im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung, gefahrbringende 
Strahlungswärme und/oder Verrauchung 

(1) Anforderungen an den Feuerwiderstand sind nicht erforderlich für Außenwände von Treppenhäusern, die aus Baustoffen A2 
bestehen und durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können; 

(2) Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn eine Brandübertragung von den angrenzenden Bauwerksteilen auf das 
Treppenhaus durch geeignete Maßnahmen verhindert wird; 

(3) Für die Türen umgebende Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als dem Doppelten der Türblattfläche genügt E 30. 
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Tabelle 3: Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf von 
Fluchtwegen gemäß Punkt 5.1.1 c) 

Gegenstand GK 2 (1) GK 3 GK 4 GK 5 
1 Wände von Treppenhäusern 

1.1 in oberirdischen Geschoßen (2) REI 30 
EI 30 

REI 60 
EI 60 

REI 60 
EI 60 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

1.2 in unterirdischen Geschoßen REI 60 
EI 60 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

REI 90 und A2 
EI 90 und A2 

2 Decke über dem Treppenhaus (3) REI 30 REI 60 REI 60 REI 90 und A2 
3 Türen in Wänden von Treppenhäusern 
3.1 zu Wohnungen EI2 30 EI2 30 EI2 30 EI2 30 
3.2 zu Betriebseinheiten EI2 30 EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C 

zu Gängen in oberirdischen 3.3 Geschoßen (4) - E 30-C E 30-C E 30-C 

zu Gängen und Räumen in 3.4 unterirdischen Geschoßen EI2 30 EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C 

4 Treppenläufe und Podeste 
4.1 in Treppenhäusern R 30 R 60 R 60 R 90 und A2 

in Treppenhäusern, in die aus-
4.2 schließlich Türen in E 30-C bzw. 

EI2 30-C führen 
- R 30 oder A2 A2 R 30 und A2 

5 Rauchabzugseinrichtung 
5.1 Lage - an der obersten Stelle 

des Treppenhauses (5) 
an der obersten Stelle 
des Treppenhauses 

an der obersten Stelle 
des Treppenhauses 

5.2 Größe - geometrisch freier Quer-
schnitt von 1,00 m² (5) 

geometrisch freier 
Querschnitt von 
1,00 m² 

geometrisch freier 
Querschnitt von 
1,00m² 

5.3 Auslöseeinrichtung - in der Angriffsebene 
der Feuerwehr sowie 
beim obersten Podest 
des Treppenhauses 
mit Zugängen zu 
Aufenthaltsräumen; 
unabhängig vom 
öffentlichen Stromnetz (5) 

in der Angriffsebene der 
Feuerwehr sowie beim 
obersten Podest des 
Treppenhauses 
mit Zugängen zu 
Aufenthaltsräumen; 
unabhängig vom 
öffentlichen Stromnetz 

in der Angriffsebene der 
Feuerwehr sowie beim 
obersten Podest des 
Treppenhauses 
mit Zugängen zu 
Aufenthaltsräumen; 
unabhängig vom 
öffentlichen Stromnetz 
und über ein rauchemp-
findliches Element an 
der Decke 

6 Außentreppen 

-

R 30 oder A2 und im 
Brandfall keine Beein-
trächtigung durch 
Flammeneinwirkung 
und gefahrbringende 
Strahlungswärme 

A2 und im Brandfall 
keine Beeinträchtigung 
durch Flammeneinwir-
kung und gefahrbrin-
gende Strahlungswär-
me 

A2 und im Brandfall 
keine Beeinträchtigung 
durch Flammeneinwir-
kung und gefahrbrin-
gende Strahlungswär-
me 

(1) Gilt nicht für Reihenhäuser sowie Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen; 
(2) Anforderungen an den Feuerwiderstand sind nicht erforderlich für Außenwände von Treppenhäusern, die aus Baustoffen A2 

bestehen und die durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können; 
(3) Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn eine Brandübertragung von den angrenzenden Bauwerksteilen auf das 

Treppenhaus durch geeignete Maßnahmen verhindert wird; 
(4) Für die Türen umgebende Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als dem Dreifachen der Türblattfläche genügt E 30; 
(5) Die Rauchabzugseinrichtung kann entfallen, wenn in jedem Geschoß unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem freien 

Querschnitt von jeweils mindestens 0,50 m² angeordnet sind, die von Stand aus ohne fremde Hilfsmittel geöffnet werden können. 
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Tabelle 4: Anforderungen an Brandabschnitte von Verkaufsflächen 

Brandabschnitts-
fläche in m² 

Anzahl der in 
offener Verbin-
dung stehenden 
Geschoße 

Decken zwischen den 
Geschoßen innerhalb des 
Brandabschnittes 

Brandschutztechnische Einrichtungen 

1 nicht zutreffend Rauchableitung durch Wand- und/oder 
Deckenöffnungen mit einer geometrischen 
Fläche von 0,5 % der Verkaufsfläche 

1 > 600 und ≤ 1.200 2 REI 60 
3 REI 60 

2 > 1.200 und ≤ 1.800 

1 nicht zutreffend 

Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit automa-
tischer Auslösung sowie zentraler manueller 
Auslösungsmöglichkeit durch die 
Feuerwehr von einer im Brandfall sicheren 
Stelle 

2 REI 60 automatische Brandmeldeanlage sowie 
Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit 

Ansteuerung durch automatische Brandmel-
deanlage 

3 REI 90 

1 nicht zutreffend automatische Brandmeldeanlage mit automati-
scher Alarmweiterleitung zu einer Empfangs-
zentrale einer ständig besetzten 
öffentlichen Alarmannahmestelle sowie 

Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit 
Ansteuerung durch automatische Brandmel-
deanlage 

2 REI 90 und A2 

3 > 1.800 und ≤ 3.000 

3 REI 90 und A2 

erweiterte automatische Löschhilfeanlage 
(EAL) sowie 

Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit Aus-
lösung zumindest durch rauchempfindliche 
Auslöseelemente je 200 m² Deckenfläche 

Bei einer Brandabschnittsfläche von nicht 
mehr als 2.400 m² genügt 
eine automatische Brandmeldeanlage mit 

automatischer Alarmweiterleitung zu 
einer Empfangszentrale einer ständig 
besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle 
in Verbindung mit 

einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit 
Ansteuerung über die automatische 
Brandmeldeanlage 
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Gegenstand 
mit Zellenstruktur 
(jedes Bewohner/Patienten-Zimmer mit 
Anforderungen an Wände) 

ohne Zellenstruktur 
(mehrere Bewohner/Patienten-Zimmer 
ohne Anforderungen an Wände in einem 
Evakuierungsabschnitt zusammenge-
fasst) 

1 Brandverhalten • bei ≤ 3 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1a GK 3 
• bei 4 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1a GK 5 erste Spalte 
• bei > 4 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1a GK 5 zweite Spalte 
Ausnahme: bei Begegnungszonen und Gemeinschaftsbereichen im Zuge von 

Gangerweiterungen Holz und Holzwerkstoffe in D bzw. Dfl zulässig 
2 Feuerwiderstand • bei ≤ 3 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1b GK 3 

• bei 4 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1b GK 5 erste Spalte 
• bei > 4 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1b GK 5 zweite Spalte 
• oberstes Geschoß: R 60 / REI 60 / EI 60 

3 Brandabschnitte • maximale Netto-Grundfläche: 1.200 m2 

• maximale Längsausdehnung: 60 m 
• geschoßweise Brandabschnittsbildung; abweichend davon ist bei Gebäuden mit 

höchstens drei oberirdischen Geschoßen und einer Gesamt-Netto-Grundfläche von 
nicht mehr als 1.200 m² die Ausbildung von Trenndecken ausreichend 

4 Wände und Türen 
4.1 Wände zwischen Evakuie-

rungsabschnitten 
EI 60 • EI 30 wenn ≤ 8 Bewohner/Patienten im 

Evakuierungsabschnitt 
• EI 60 wenn > 8 Bewohner/Patienten im 

Evakuierungsabschnitt 
4.2 Türen zwischen Evakuierungs-

abschnitten 
E 30-C S200 

4.3 Wände zwischen Bewohner/ 
Patienten-Zimmern 

EI 30 keine Anforderung 

4.4 Wände von Bewohner/ 
Patienten-Zimmern zum Gang 

EI 60 • keine Anforderung, wenn der Evakuie-
rungsabschnitt in zwei unterschiedliche 
Richtungen zu jeweils einem anderen 
Evakuierungsabschnitt verlassen wer-
den kann, der über Ausgänge verfügt (1) 

ansonsten 
• EI 30 wenn ≤ 8 Bewohner/Patienten im 

Evakuierungsabschnitt 
• EI 60 wenn > 8 Bewohner/Patienten im 

Evakuierungsabschnitt 
4.5 Türen von Bewohner/ 

Patienten-Zimmern auf Gang 
EI2 30-C oder 
EI2 30, wenn davon auszugehen ist, dass 
die Türen zu den Bewohner/Patienten-
Zimmer insbesondere während der Nacht-
zeiten geschlossen sind 

• keine Anforderung, wenn der Evakuie-
rungsabschnitt in zwei unterschiedliche 
Richtungen zu jeweils einem anderen 
Evakuierungsabschnitt verlassen wer-
den kann, der über Ausgänge verfügt (1) 

ansonsten 
• E 30-C oder 
• E 30, wenn davon auszugehen ist, dass 

die Türen zu den Bewohner/Patienten-
Zimmer insbesondere während der 
Nachtzeiten geschlossen sind 

5 Evakuierung mindestens 2 Evakuierungsabschnitte, 
wobei 
• Gehweglänge von den Türen der Bewoh-

ner/Patienten-Zimmer zum benachbarten 
Evakuierungsabschnitt 
oder Treppenhaus bzw. Außentreppe 
max. 20 m betragen darf und 

• alle Bewohner/Patienten eines Evakuie-
rungsabschnittes jeweils in einem be-
nachbarten Evakuierungsabschnitt unter-
gebracht werden können 

mindestens 2 Evakuierungsabschnitte, 
wobei 
• Gehweglänge von den Türen der Be-

wohner/Patienten-Zimmer zum be-
nachbarten Evakuierungsabschnitt oder 
Treppenhaus bzw. Außentreppe max. 
20 m betragen darf und 

• alle Bewohner/Patienten eines Evakuie-
rungsabschnittes jeweils in einem be-
nachbarten Evakuierungsabschnitt un-
tergebracht werden können; 

• max. Belegung des Evakuierungs-
abschnittes: 4 Bewohner/Patienten pro 
anwesender unterwiesener Person für 
die Evakuierung 
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Tabelle 5: Anforderungen an Pflegeheime und bettenführende Stationen von 
Krankenhäusern 
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Gegenstand 
mit Zellenstruktur 
(jedes Bewohner/Patienten-Zimmer mit 
Anforderungen an Wände) 

ohne Zellenstruktur 
(mehrere Bewohner/Patienten-Zimmer 
ohne Anforderungen an Wände in einem 
Evakuierungsabschnitt zusammenge-
fasst) 

6 Brandfrüherkennung 
6.1 Pflegeheime mit nicht mehr als 

16 Bewohnern 
BMA im Schutzumfang „Vollschutz“ 

6.2 Pflegeheime mit mehr als 
16 Bewohnern 

BMA im Schutzumfang „Vollschutz“ mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Emp-
fangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle und Anzeige in 
den Pflegestützpunkten 

6.3 Krankenhäuser BMA im Schutzumfang „Vollschutz“ mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Emp-
fangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle und Anzeige in 
den Pflegestützpunkten 

7 Leitungen, Schächte etc. 
7.1 Abschottung von Installationen 

zwischen Evakuierungs-
abschnitten 

EI 60 • EI 30 wenn ≤ 8 Bewohner/Patienten im 
Evakuierungsabschnitt 

• EI 60 wenn > 8 Bewohner/Patienten im 
Evakuierungsabschnitt 

7.2 Abschottung von Installationen 
zwischen Bewohner/ 
Patienten-Zimmern 

• Passgenaue Ausführung von Leitungsfüh-
rungen durch Wände sind ausreichend 

keine Anforderung 

7.3 Abschottung von Installationen 
von Bewohner/Patienten-
Zimmern zum Gang 

• Lüftungsleitungen: Feuerschutzabschlüs-
se auf Basis intumeszierender Materialien 
mit Verschlusselement (z.B. FLI-VE) 

• andere Leitungen (z.B. elektrische Kabel / 
Leitungen, medizinische Gase, wasserfüh-
rende Leitungen mit einem Gesamtquer-
schnitt ≤ 100 cm² pro 5 m² Wandfläche: 
passgenaue Durchführung 

• keine Anforderung, wenn der Evakuie-
rungsabschnitt in zwei unterschiedliche 
Richtungen zu jeweils einem anderen 
Evakuierungsabschnitt verlassen wer-
den kann, der über Ausgänge verfügt (1) 

ansonsten 
• EI 30 (z.B. FLI-VE) wenn ≤ 8 Bewoh-

ner/Patienten im Evakuierungsabschnitt 
• EI 60 (z.B. FLI-VE) wenn > 8 Bewoh-

ner/Patienten im Evakuierungsabschnitt 
8 Fassaden • bei ≤ 4 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1a 

• bei > 4 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1a GK 5 zweite Spalte 
9 Aufzüge bei > 4 oberirdischen Geschoßen Feuerwehraufzug, außer es besteht eine gleichwertige 

Möglichkeit der vertikalen Evakuierung 
10 Feuerstätten Feuerstätten für zentrale Wärmebereitstellung: in einem Heizraum 

ausgenommen Gasthermen mit Nennwärmeleistung ≤ 50 kW, wenn diese in einem 
Raum aufgestellt sind, der gegen unbefugten Zutritt gesichert ist. 

11 Zentrale Einheiten 
wie Technikräume, Apotheke, 
Küchen, Archive, Lagerräume, 
Depots ausgenommen: Tee-
küchen und Verteilerküchen, 
Begegnungszonen und Ge-
meinschaftsbereiche im Zuge 
von Gangerweiterungen 

• bei ≤ 4 oberirdischen Geschoßen: EI 90 (Wände, Decken) 
• bei > 4 oberirdischen Geschoßen: EI 90 und A2 (Wände, Decken) 
• Türen EI2 30-C 

12 Erste und erweiterte 
Löschhilfe 

• bei ≤ 3 oberirdischen Geschoßen, ausgenommen eingeschoßige Gebäude: 
trockene Löschleitung mit geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur 
Brandbekämpfung in jedem Geschoß 

• bei > 3 oberirdischen Geschoßen: in jedem Geschoß Wandhydranten mit formbestän-
digem D-Schlauch und geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brand-
bekämpfung 

13 Sicherheitsbeleuchtung siehe Tabelle 6 
14 Brandbekämpfung hinsichtlich der Entfernung der Aufstellfläche vom Gebäude sind die Einsatzmöglich-

keiten der Feuerwehr zu berücksichtigen 
15 Organisatorische 

Maßnahmen 
• Brandschutzbeauftragter 
• unterwiesene Personen für Evakuierung 

(1) Das heißt, dass der Gang Teil des Evakuierungsabschnittes ist. 
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Tabelle 6: Anwendungsbereiche für Sicherheitsbeleuchtung 

Art der Nutzung 
Sicherheitsbeleuchtung 
eingeschränkt auf
Fluchtwege und festverlegtes 
Rettungswegesystem 

Sicherheitsbeleuchtung,
uneingeschränkt 

1 Gebäude mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 22 m 
1.1 Wohngebäude der GK 5 außerhalb von Wohnungen erforderlich nicht erforderlich 
1.2 sonstige Gebäude der GK 4 und 5 erforderlich nicht erforderlich 
2 Schul- und Kindergartengebäude sowie andere Gebäude 

mit vergleichbarer Nutzung 
≤ 3.200 m² > 3.200 m² 

3 Beherbergungsstätten, Studentenheime sowie andere 
Gebäude mit vergleichbarer Nutzung 

> 10 Betten und ≤ 100 Betten > 100 Betten 

4 Verkaufsstätten, Ausstellungsstätten > 200 m² und ≤ 3.000 m² > 3.000 m² 
5 Gaststätten 

5.1 Schank- oder Speisewirtschaften > 60 und ≤ 240 
Verabreichungsplätze 

> 240 
Verabreichungsplätze 

5.2 Diskotheken und Tanzcafés ≤ 120 Personen > 120 Personen 
6 Altersheime, Altenwohnheime, Seniorenheime, Seniorenre-

sidenzen sowie andere Gebäude mit vergleichbarer 
Nutzung 

> 10 Betten und ≤ 100 Betten > 100 Betten 

7 Pflegeheime ≤ 16 Betten > 16 Betten 
8 Krankenhäuser nicht erforderlich erforderlich 
9 Räume für eine größere Personenanzahl (Theater, Kinos, Stadien, Sportstätten, Schwimmhallen, Sitzungssaal und dergleichen) 
9.1 Versammlungsstätten innerhalb von Gebäuden, Ver-

sammlungsräume und sonstige Räume, die für den Auf-
enthalt von mehr als 60 Personen bestimmt sind 

≤ 240 Personen > 240 Personen 

9.2 Versammlungsstätten und zugehörige Bühnen und Sze-
neflächen sowie Sportstätten außerhalb von Gebäuden 

> 120 und ≤ 5000 Personen > 5000 Personen 

10 Betriebsbauten > 200 m² nicht erforderlich 
11 Garagen, überdachte Stellplätze und Parkdecks 
11.1 Garagen und Parkdecks > 250 m² und ≤ 1.600 m² > 1.600 m² 
11.2 überdachte Stellplätze > 1.600 m² nicht erforderlich 
12 Gebäude mit einem Fluchtniveau (FLN) von mehr als 22 m 
12.1 Wohngebäude außerhalb von Wohnungen FLN > 22 m und ≤ 32 m FLN > 32 m 
12.2 sonstige Gebäude nicht erforderlich erforderlich 
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